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SPRECHSTUNDEN

 ■ Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land

Landauer Str. 18 - 20, 66482 Zweibrücken
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.00 Uhr
und von 13.30 bis 16.00 Uhr
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr
Dienstleistungsabend
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Bitte beachten Sie folgende Ausnahmeregelungen:
Für den technischen Bereich der Bauabteilung und der Verbandsge-
meindekasse gelten folgende Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
Telefon 06332/8062-0, Fax 06332/8062999
E-Mail: info@vgzwland.de
E-Mail-Adresse Amtsblatt: amtsblatt@vgzwland.de
www.vgzwland.de

 ■ Bürgersprechstunde des 
Bürgermeisters der Verbandsgemeinde

Bürgermeister Gundacker hält jeweils am 2. Donnerstag im Monat 
eine Bürgersprechstunde ab.
Termine können mit Frau Hellbrück, Tel. 06332/8062101 vereinbart 
werden.

 ■ Bürgersprechstunde der Gleichstellungs-
beauftragten der Verbandsgemeinde

Die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde, Frau And-
rea Steuer-Anstätt, hält nach Vereinbarung in der Verbandsgemein-
deverwaltung Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, eine 
Bürgersprechstunde ab. Termine können über das Vorzimmer des 
Bürgermeisters (Frau Hellbrück) vereinbart werden, Tel.: 06332/8062-
101. E-Mail der Gleichstellungsbeauftragten: Gleichstellung@vgzw-
land.de

 ■ Schwerbehindertenrecht
Sprechtage des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versor-
gung
Das Amt für Soziales, Jugend und Versorgung, Landau hält an jedem 
2. Mittwoch im Monat in der Zeit von 9.20 Uhr bis 12.00 Uhr, in der 
Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land, Zimmer 106, einen 
Sprechtag ab. Vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land, Tel.: 06332/8062-
204

 ■ Ehrenamtlicher Besuchsdienst der Ver-
bandsgemeinde Zweibrücken-Land

Ansprechpartner: Herr Bernd Ibisch, Hauptstr. 15, 66484 Battweiler, 
Telefon: 06337 / 20 99 032, bernd.ibisch@pflegestuetzpunkte.rlp.de
Auskünfte erteilt auch die Leitstelle „Älter werden“ der Kreisverwal-
tung Südwestpfalz, Frau Karina Frisch, Unterer Sommerwaldweg 
40-42, 66953 Pirmasens, Telefon: 06331 /809-333, k.frisch@lkSued-
westpfalz.de

 ■ Kontaktperson des Pflegekinderdienstes
Frau Krotschenko, Tel: 06331/809-561, Frau Kahlmeyer Tel. 
06331/809-196 und Herr Monz, Tel. 06331/809-211 bei der Kreis-
verwaltung Südwestpfalz zuständig für den Bereich der Verbandsge-
meinde Zweibrücken-Land.

 ■ Kindertagespflege
Vermittlung qualifizierter Tagesmütter zur individuellen Kinderbetreu-
ung, Kreisverwaltung Südwestpfalz, Frau Weber, Tel: 06331 / 809 - 
110

 ■ Sprechstunde der Schiedsperson
Die Schiedsperson der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Frau 
Angelika Küttner, ist jederzeit unter Telefon 06372/5727 (persönlich 
oder Anrufbeantworter) zu erreichen.
Besprechungen finden nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort 
oder im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Zweibrücken-
Land statt.

 ■ Sprechstunden der Kreisjugendpflegerin
Die Jugendpflegerin, Frau Jessica Stadler, hält jeweils am 1. Donners-
tag im Monat (außer in den Ferien) in der Verbandsgemeindeverwal-
tung Zweibrücken-Land, Zimmer Nr. 107 Sprechstunden ab. Termine 
können nach telefonischer Vereinbarung unter Tel.Nr. 06332/8062-220 
festgesetzt werden.

 ■ Sprechstunde von Förster Leis
Revier Bechhofen
Zuständig für die Gemeindewälder Battweiler, Bechhofen, Contwig, 
Dellfeld, Großbundenbach, Käshofen Kleinbundenbach, Rosenkopf 
und Wiesbach
telefonische Sprechstunden: montags zwischen 17.00 Uhr und 
18.00 Uhr telefonisch unter der Telefonnummer 06387/993537.

 ■ Sprechstunde von Förster Rolland
Revier Zweibrücken
zuständig für die Gemeindewälder Althornbach, Dietrichingen, Horn-
bach, Kleinsteinhausen, Mauschbach, Riedelberg und Walshausen.
Termin nach Absprache unter Tel. Nr. 01522 8851035

 ■ Sprechstunde des Privatwaldbetreuers
Die Sprechstunde des Privatwaldbetreuers, Herrn Uwe Bischoff, findet 
mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Forstamtsgebäude, Erlen-
brunner Str. 177, 66955 Pirmasens-Erlenbrunn, Tel.: 06331/14520, 
statt.

 ■ Öffnungszeiten  
der Kommunalen Jobcenter

Die Dienststelle des Kommunalen Jobcenter in Zweibrücken, Maxstr. 
1 (Gebäude der Sparkasse SWP) ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und von  14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
und von  14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Darüber hinaus sind abweichende Terminabsprachen jederzeit mög-
lich.
Für den Bereich der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land: 
Tel.Nr. 06332/5699-0

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
amtlicher Teil:  Jürgen Gundacker, Bürgermeister
redaktioneller Teil:   Verbandsgemeinde
  Zweibrücken-Land
Anzeigen:  Thomas Blees, Produktionsleiter

ImpressumHerausgeber:  LINUS WITTICH Medien KG
Druck:  Druckhaus WITTICH KG
Verlag:  LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift:  54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Reklamationen Vertrieb: Tel. 06502 9147-335, -336, -713, E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
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 ■ Gemeindewald Großsteinhausen
Ansprechpartner: Uli Osterheld, Tel: 06398 / 993091

 ■ Finanzamt Pirmasens
Telefon 06331/711-0 (Fax: 06331/711-30950)
Öffnungszeiten des Service-Centers:
Montag + Dienstag  ...................................................8:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch + Freitag  .................................................. 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag  ...............................................................8:00 - 18:00 Uhr
Internet:  .............................................  www.finanzamt-pirmasens.de
E-Mail:  ..................................................... Poststelle@fa-ps.fin-rlp.de
Info-Hotline der Finanzämter: 0261-20 179 279

 ■ Arbeitsgericht
Das Arbeitsgericht Kaiserslautern - Auswärtige Kammern Pirmasens 
- hält jeweils am 2., 4. und 5. Donnerstag im Monat im Sitzungssaal 
2 bzw. 4 des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken, Schloss-
platz 7, 66482 Zweibrücken, einen Gerichtstag ab.

WICHTIGE RUFNUMMERN

 ■ Wasserversorgung und Kanalisation
Rufbereitschaft Wasserversorgung  .............................0171-7777559
Rufbereitschaft Kanalisation ..................................... 0151-12105362

 ■ Pfalzwerke Netz AG
Stromversorgung  ...................................................... 06841-90 62 15
Störungen im Stromnetz  .........................................  0800 79 77 77 7
Störungsdienst Gas  ..............................  0800-1003449 gebührenfrei
Verbandsgemeinde-Verwaltung
Zweibrücken-Land  .....................................................  06332-8062-0
Kreisverwaltung Südwestpfalz  .....................................  06331-809-0

 ■ Frauenhaus Pirmasens
Email: frauenhaus-pirmasens@t-online.de
Tel.: 06331- 92626

 ■ IST Interventionsstelle bei Gewalt
Information und Beratung bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 
Winzler Str. 20-24 (Eingang Neue Häfnersgasse), 66955 Pirmasens, 
Tel.: 06331- 289431

 ■ Wehrleiter und Wehrführer
im Bereich der Verbandsgemeinde
Verbandsgemeindewehrleiter Markus Schmidt,
66484 Althornbach,
Tel.-Nr. 0179-6923406, 06338-809452
Ortsgemeinden  Wehrführer
Althornbach  Andrea Köser, Tel. 0152-53612772
Battweiler  Matthias Klos, Tel. 0172-6867242
Bechhofen  Martin Amann, Tel. 0179-4680479
Contwig  Arthur Lorenz, Handy-Nr. 0176 55 48 61 73
Dellfeld  Thorsten Preyer, Tel. 06336-1528
Dietrichingen  Theresa Schäfer, Tel. 06338-235
Großbundenbach  Oliver Bettinger, Tel. 0176-61597761
Großsteinhausen  Patrick Maske, Tel. 06339-2554546
 Handy-Nr. 0151-10751381
Hornbach  Oliver Feix, Tel: 0176-63372959
Käshofen  Andreas Schumacher, Tel. 0177-2855736
Kleinbundenbach  Gerlinger Manfred, Tel. 06337-6278
 Handy: 0171-4027140
Kleinsteinhausen  Thomas Leicher, Tel. 0178-6845535
Mauschbach  Marc Dahlhauser, Tel 0171-5018179
Riedelberg  Christian Mutzl, Tel. 0163-8369713
Rosenkopf  Tim Fuhrmann, Tel. 0160-7198708
Walshausen  Peter Zimmer, Tel. 0177-5640619
Wiesbach  Florian Buchmann, Tel. 06372-9919082,
 Handy-Nr. 015757189060

NOTRUFE

 ■ Polizei- und Feuerwehr-Notrufe
(Ohne Vorwahl)
Polizei-Notrufe, Polizeiinspektion Zweibrücken  ..........................  110
Feuerwehr-Notrufe  ......................................................................  112
Polizei
Polizeiinspektion und
Kriminalbezirksdienststelle Zweibrücken  .....................  06332/976-0
Polizeiinspektion und
Kriminalinspektion Pirmasens  ........................................ 06331/5200

Rettungsdienst - 1. Hilfe
Rettungsleitstelle Landau  ............................................................  112
Deutsches Rotes Kreuz Zweibrücken  .......................... 06332/97130
Deutsches Rotes Kreuz, Homburg  ................................. 06841/2880
Arbeiter-Samariter-Bund Zweibrücken  .......................  06332/4824-0
Arbeiter-Samariter-Bund Pirmasens ............................. 06331/70026
Krankenhäuser Zweibrücken
St. Elisabeth Krankenhaus  .............................................  06332/82-0
Krankenhaus Pirmasens
Städt. Krankenhaus  ........................................................ 06331/7140
Krankenhäuser Homburg
Universitätskliniken im Landeskrankenhaus
Homburg .........................................................................  06841/16-0
Giftnotruf  ...................................................................... 06841/19240

BEREITSCHAFTSDIENST

 ■ Dienstbereitschaften der Apotheken
Die Dienstbereitschaften der Apotheken im Bereich der Verbandsge-
meinde Zweibrücken-Land sind unter folgenden Telefon-Nr. zu erfah-
ren (aus dem Festnetz 0,14 €/Min. / Mobilfunknetz max. 0,42 €/
Min.)
Tel. Nr. 01805-258825-66484
für Althornbach, Battweiler, Dietrichingen, Großsteinhausen, Klein-
steinhausen, Riedelberg und Walshausen
Tel. Nr. 01805-258825-66894
für Bechhofen, Käshofen, Rosenkopf und Wiesbach
Tel. Nr. 01805-258825-66497 für Contwig
Tel. Nr. 01805-258825-66503 für Dellfeld
Tel. Nr. 01805-258825-66501 für Groß- und Kleinbundenbach
Tel. Nr. 01805-258825-66500 für Hornbach und Mauschbach

 ■ Wochenenddienst der Ökumenischen 
Sozialstation Thaleischweiler-Fröschen/
Zweibrücken-Land

Der Wochenenddienst der Ökumenischen Sozialstation, Hauptstraße 
15, 66484 Battweiler, ist unter der Tel.Nr. 06337/99500-0 zu erfragen.
Sprechstunde für Alzheimer- und Demenzberatung. Termine nach Ver-
einbarung unter Tel: 06337/99500-0.

 ■ Arbeitgeber-Hotline bei der Kreisverwal-
tung Südwestpfalz

Eine ganztägige Kontaktaufnahme ist unter der Hotline-Nummer 
06331/809-111 möglich.

 ■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Für die Gemeinden: Althornbach - Battweiler - Contwig - Dellfeld 
- Dietrichingen - Großbundenbach - Großsteinhausen - Hornbach 
- Käshofen - Kleinbundenbach - Kleinsteinhausen - Mauschbach 
- Riedelberg - Walshausen
Notfalldienstzentrale im St. Nardini Klinikum (St. Elisabeth Kranken-
haus) in Zweibrücken, Tel. 06332/9138210.
Die Dienstzeiten der Notfalldienstzentrale sind:
- Montag, Dienstag und Donnerstag von 19.00 Uhr bis zum Folgetag, 
7.00 Uhr
- Mittwoch von 14.00 Uhr bis Donnerstag, 7.00 Uhr
- Freitag von 16.00 Uhr bis Montag, 7.00 Uhr
- Am Vortag eines Feiertags von 18.00 bis zum nachfolgenden Tag, 
7.00 Uhr
Für die Gemeinde: Althornbach - Dietrichingen - Großsteinhausen - 
Hornbach- Kleinsteinhausen - Mauschbach- Riedelberg - Walshausen
Mittwoch,10.05 .2017 von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Dr. Dillmann, Hornbach, Tel: 06338/993066
=============================================
für die Gemeinden: Bechhofen - Rosenkopf - Wiesbach:
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Landstuhl beim St.- Johan-
nis-Krankenhaus, Telefon 06371/19292
Montag, Dienstag und Donnerstag von 19.00 Uhr
bis Folgetag 07.00 Uhr
Mittwoch von 13.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Freitags von 18.00 Uhr
bis Montags 07.00 Uhr
an Feiertagen vom Vorabend 20.00 Uhr
bis zum Folgetag 07.00 Uhr
=============================================
Bereitschaftsdienstzentralen für Kinder und Jugendliche:
Kinderklinik Kohlhof, Neunkirchen
samstags 8.00 Uhr bis montags 8.00 Uhr Tel. 06821 / 363-2002
=============================================
Zahnärztlicher Notdienst: www.zahnarzt-notdienst.de
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WERTSTOFFHOF
 ■ Recyclinghof Contwig

Recyclinghöfe des Landkreises sind Entsorgungseinrichtungen, bei 
denen sowohl verwertbare Abfälle als auch bestimmte Problemabfälle 
aus Privathaushalten angenommen werden.
Der Recyclinghof Contwig befindet sich am Ende der Bahnhofstraße 
hinter dem Sportplatz., Tel. 06332/50496.
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08.30 - 12.00 Uhr
  13.00 - 16.30 Uhr
Sa 08.30 - 12.00 Uhr

Am Recyclinghof sind amtliche Restmüllsäcke (40 Inhalt) zum Preis 
von 2,40 EUR/Stück erhältlich.
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung 
zur Verfügung:
Abfall-Hotline für Privathaushalte:
Herr Lickteig, Tel. 06331/809-263
Abfallberatung für Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe, Schulen und 
Kindergärten:
Herr Müller, Tel. 06331/809-238
Bauschuttdeponien und Recyclinghöfe:
Herr Patrick Müller, Tel. 06331/809-123
Illegale Abfallablagerungen:
Herr Fidyka, Tel. 06331/809-219

Hinweis
Am 01.11.2015 ist das neue Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft getreten. Die Meldebehörde ist zukünftig nur noch berechtigt Auskunft zu 
erteilen bei Altersjubiläen ab dem 70. Geburtstag, jedem 5. weiteren Geburtstag (75, 80 usw.) und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag. Ehejubiläen können ab dem 50. und jedem weiteren Ehejubiläum veröffentlicht werden.

in der Zeit vom 08.05. bis 14.05.2017

in der Zeit vom 08.05. bis 14.05.2017

Altersjubiläen

Ehejubiläen

Contwig

09.05. Frau Strobel Inge Herta
 Fröhnstraße 5 

 Zum 80. Geburtstag
10.05. Frau Becker Gerda
 Blumenstraße 26 

 Zum 85. Geburtstag

Dellfeld

13.05. Frau Kurzydlowski Anne
 Wachtelstraße 1 

 Zum 80. Geburtstag

Dietrichingen

14.05. Frau Motsch Elfriede
 Hauptstraße 27 

 Zum 80. Geburtstag

Kleinbundenbach 

14.05. Herr Maurer Erhard

 Hauptstraße 72 

 Zum 80. Geburtstag

Riedelberg

11.05. Herr Röckel Werner

 Mühlstraße 8 

 Zum 70. Geburtstag

Wiesbach

12.05. Herr Hofer Willi

 Schulstraße 53 

 Zum 70. Geburtstag

Althornbach

12.05. Schlemmer, Heinz
 Schlemmer, Ursula
 Bauertstraße 13a 

50 Jahre

Battweiler

10.05. Blinn Herbert
 Blinn Henriette, Gartenstraße 5 

60 Jahre
Contwig
11.05. Striegel Wolfgang
 Striegel Ursula, Kolpingstraße 10 

50 Jahre
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Jugendinfo
 ● Althornbach

Jugendfeuerwehr Althornbach: Wir treffen uns alle 14-Tage 
Donnerstag‘s von 17:45 Uhr bis 19:15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus 
Althornbach. Wenn du 10 Jahre und älter bist, kannst du unsere Mann-
schaft gerne ergänzen. Wir freuen uns auf dich! – Ansprechpartner: 
Timmy Sauter, Telefon 0152 242 141 21
TV 1903 Althornbach:
Trainingszeiten der A-Jugend : A-Jugend (95 - 97) Montag
und Mittwoch von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Sportplatz
in Althornbach
Wintersaison: Schulturnhalle Hornbach, Mittwoch 17:00 Uhr bis 18:00 
Uhr.
Schachfreunde 1963 Althornbach
Jugendtraining: freitags 18:30 – 20:00 Uhr im DGH
Alle Kinder und Jugendlichen, die Freude am Schach haben oder das 
königliche Spiel erlernen wollen, sind herzlich zum Schnuppern ein-
geladen.

 ● Bechhofen
Kinderkreis Bechhofer Kirchenspatzen
dienstags 17:00 – 18:00 Uhr im Gemeindesaal der Prot. Kirche
TUS Eintracht 1912 Bechhofen e.V.
Trainingszeiten in der Turnhalle:
Gymnastik
Dienstag: Linen- Dance 17:30-18:30 Uhr
Mittwoch: Gymnastik- Frauen 18:30-19:30 Uhr
Gymnastik- Männer 19:30- 21:00 Uhr  

Donnerstag: Kinder- Turnen (3-6 Jahre): 16:15- 17:15 Uhr
 Kinder- Turnen (6-9 Jahre): 17:15- 18:15 Uhr
Tennis
(8-15 Jährige): sonntags 13:00 – 16:00 Uhr
Fußball:
Ansprechpartner Jugend: Sören Bernhard
(Jugendleiter – 0176-24702549)
Trainingszeiten: JFG Königsbruch (Bechhofen/Bruchhof/Wald-
mohr)
A-Jugend (Jahrgang 1998 – 1999)
Waldmohr Mittwoch 19:00 – 20:30 Uhr
Björn Kunz (0151-41936585)
B-Jugend (Jahrgang 2000 – 2001)
Waldmohr Mittwoch 19:00 – 20:30 Uhr
Patrick Choucair (01608496984)
C-Jugend (Jahrgang 2002 – 2003)
Bechhofen Donnerstag 17:30 – 19:00 Uhr
Detlef Schwarz (0179-7499108)
D-Jugend (Jahrgang 2004-2005)
Bruchhof Montag 17:30 – 19:00 Uhr
Andreas Groß (0176-24824941)
Trainingszeiten: JSG Bechhofen / Bruchhof
E-Jugend (Jahrgang 2006-2007)
Bruchhof Freitag17:00 – 18:30 Uhr
Michael Ludwig (0173-6564561)
F-Jugend (Jahrgang 2008-2009)
Bechhofen Montag 17:00 – 18:30 Uhr
Stefan Vogl (0176-15444542)
G-Jugend (Jahrgang 2010 und jünger)
Bruchhof Mittwoch 17:00 Uhr - Schulturnhalle
Christoph Miklis (0172-7800564)
Schützen: dienstags und freitags im DGH von 19:00 – 22:00 Uhr
Jugendliche ab 12 Jahren, Infos bei Andreas Tischer
Tel.: 0160-5354183
Skate-Club Saarpfalz – Bechhofen
Vereinstraining auf der Rollsportanlage oder in der Turnhalle in Bech-
hofen:
Anfänger: montags, 17:00 – 18:30 Uhr
mittwochs, 16:00 – 17:30 Uhr
Wettkampfgruppe:
montags, 18:00 – 19:30 Uhr
Mittwochs bei gutem Wetter auf der Rollsportanlage 18:00 – 19:30 Uhr, 
bei schlechtem Wetter in der Turnhalle, donnerstags 17:30 – 19:00 Uhr
freitags, 16:30 – 18:00 Uhr

JUZ – Bechhofen: Der Jugendraum ist ab sofort freitags von 15.00 
Uhr bis ca. 20.00 Uhr für alle 12 – 15 - jährige geöffnet.
Bei Interesse zur Öffnung des Jugendraumes für andere Altersgruppen 
bitte bei Hetzer Wolfgang, Hauptstr. 63, melden.

 ● Contwig
SV Palatia Contwig Trainingszeiten der Jugend/ Wintersaison Schul-
turnhalle IGS, Oberauerbacherstraße:
Bambinis bis 6 Jahre: Dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr
F- und E- Jugend - 7 bis 10 Jahre: Donnerstags von 16.00 bis 17.00 
Uhr
D- und C-Jugend - 11 bis 14 Jahre: Mittwochs von 19.00 bis 20.30 
Uhr
B- und A - Jugend - 15 bis 18 Jahre: Freitags von 20.30 bis 22.00 Uhr
B- und A-Jugend trainieren Mittwochs in Absprache auch auf dem 
Sportplatz ab 19.00 Uhr
Infos auch unter Tel: 06332-5407
Sportschützenverein 1960 e.V. Contwig
Trainingszeiten Jugendliche: dienstags und freitags von 19-20.30 Uhr.
DLRG Ortsgruppe Contwig e.V.
Trainingszeiten freitags:
gerade KW Gruppe 1: 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr
 Gruppe 2: 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr
ungerade KW Gruppe 1: 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Gruppe 2: 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Das Training findet im Lehrschwimmbecken des Hofenfelsgymnasi-
ums Zweibrücken statt. Weitere Infos unter Tel. Nr. 06332/56355 nach 
18,00 Uhr
Trainingszeiten VT Contwig für Kinder – und Jugendliche
Aerobic (altersoffen), montags bei S. Stadler, 19:30-22:00 Uhr, Schul-
turnhalle IGS-Contwig
Turnen allgemein Jungen (3-6 Jahre), dienstags bei M. Sefrin 16:30-
17:30 Uhr, Turnhalle VT Contwig
Turnen allgemein Jungen (7-12 Jahre), dienstags bei M. Sefrin 
17:30-18:30 Uhr, Turnhalle VT Contwig
Turnen allgemein Mädchen (3-5 Jahre), mittwochs bei M. Sefrin & A. 
Semar, 16:00-17:00 Uhr, Schulturnhalle IGS-Contwig
Turnen allgemein Mädchen (1.-3. Klasse) , mittwochs bei M. Sefrin 
&E. Rottmann 17:00 -18:00 Uhr, Schulturnhalle IGS-Contwig
Turnen allgemein Mädchen (4. Klasse), mittwochs bei M. Sefrin, 
18:00-19:00 Uhr, Schulturnhalle IGS-Contwig
Turnen allgemein Mädchen (4 bis 8 Jahre), freitags bei M. Sefrin & S. 
Wolf, 17:00-18:00 Uhr, Schulturnhalle IGS-Contwig
Turnen allgemein Mädchen (ab 8 Jahre), freitags bei M. Sefrin , 
17-18:30 Uhr, Schulturnhalle IGS-Contwig
Turnen Leistungskader Mädchen, montags bei A. Schaefer, L.+J. 
Frank, M.+S.Trefz, 17:00-19:30 Uhr, Schulturnhalle IGS-Contwig
Turnen Leistungskader Mädchen, donnerstags bei A. Schaefer, 
L.+J.Frank, 17:00-19:00 Uhr, Schulturnhalle IGS Contwig
Turnen Nachwuchskader Mädchen, montags bei A.Schaefer, L.+J.
Frank, M.+S. Trefz 17:00-19:30 Uhr Schulturnhalle IGS Contwig
Turnen Nachwuchskader Mädchen, donnerstags bei A.Schaefer, 
L.+J. Frank 17:00-19:00 Uhr, Schulturnhalle IGS-Contwig
Turnen Nachwuchskader Mädchen, freitags bei A.Schaefer, L.+J. 
Frank, S.Trefz 16:00-18:00 Uhr Schulturnhalle IGS Contwig
Turnen Nachwuchs Mädchen, donnerstags bei M.+S. Trefz 17:00-
18:30 Uhr , Schulturnhalle IGS-Contwig
Badminton (altersoffen), montags 19:30-22:00 Uhr, Schulturnhalle 
IGS Contwig bei D.Tefz und freitags 17:30-19:00 Uhr Turnhalle VT-
Contwig bei D. Trefz
Eltern-Kind-Turnen (ca. 1-3 Jahre), freitags bei M. Nagel, 16:00-
17:00 Uhr, Schulturnhalle IGS-Contwig
Tischtennis (Schüler/innen), dienstags 18:30 – 19:30 Uhr und don-
nerstags 17:00-19:00 Uhr bei W. Stephan, Turnhalle VT Contwig
Volleyball (altersoffen), donnerstags bei A. Sohns, 20:30-22:00 Uhr, 
Schulturnhalle IGS-Contwig
Fitnessgymnastik (altersoffen), donnerstags bei T. Sefrin, 19:00-
20:00 Uhr, Grundschule Contwig, Maßweilerstraße 8)
Kontaktinformationen unter www.vtcontwig.de oder info@vtcont-
wig.de
Tennisclub Contwig e. V.
Trainingszeiten für Kinder und Jugendliche
Montags und donnerstags 16.00-19.00 Uhr
Im Winter: Montags Schulturnhalle IGS, Contwig;
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Jugendinfo
Donnerstags Schulturnhalle GS Stambach
Im Sommer: Tennisplätze des TC Contwig am Freischwimmbad
Das Angebot gilt sowohl für Anfänger, als auch für Leistungsgruppen. 
Schnupperkinder sind willkommen.
Info: Edith Müller, Tel. 06332-50858 o. 0172-6956475
E-Mail: edith.mueller@ifb24.de
Jugendfeuerwehr Contwig: Jugendstunde der JFW ab 10 Jahren Frei-
tag von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Feuerwache Contwig in der Fröhen-
straße. Weitere Auskünfte erhalten Sie direkt in der Feuerwache, Tel . 
06332 / 478580
DRK Bereitschaft Contwig, Dellfeld und Rieschweiler - Mühlbach 
(Jugendrotkreuz)
Gruppenstunde des JRK ab 6 Jahren: Dienstags 17:30 - 19:00 Uhr 
(außer in den Schulferien) im DRK Heim (Blumenstrasse) in Contwig. 
Ziel des JRK ist es schon frühzeitig Kinder für die Erste-Hilfe-Idee zu 
begeistern und zu verdeutlichen, dass Verantwortung wichtig ist und 
obendrein auch Spass macht. Es soll helfen Ängste abzubauen und 
praktische Erfahrungen zu vermitteln, die Kinder ermutigen und befä-
higen, im Notfall helfend tätig zu werden. Anmeldungen sind im Büro 
des DRK Contwig unter der Büronummer 06332-568860 erforderlich.
Taekwondo Devils e.V. Contwig:
Trainingszeiten für Kinder ab 7 Jahren unter www.tkd-devils-contwig.de 
oder bei Axel Conrad Tel.:0174 – 829 36 29
Angelfreunde Contwig
An jedem 3. Sonntag im Monat treffen sich die Jungfischer im Vereins-
heim zum theoretischen und praktischen Unterricht. Jugendwart Tho-
mas Unruh Tel.-Nr 0172 / 7756002
Waldjugend: Gruppenstunde samstags von 14:00 – 16:30 Uhr im 
Waldjugendheim. Horstleitung: Ralf Wilhelm: Tel.: 0176-67497408, 
email: ninetytwo@hotmail.de

 ● Dellfeld
KV Dellfeld Jugend:

Interesse am Sportkegeln?
Dann bist du hier richtig!

Jugendtraining findet jeden Mittwoch von 16:00 bis 18:00 Uhr auf unse-
ren Kegelbahnen im Bürgerhaus Dellfeld statt.
Bis zu vier Wochen Probetraining zum Reinschnuppern, ganz ohne Ver-
pflichtung.
Falls Ihr Lust habt kommt doch einfach mal mittwochs vorbei wir freuen 
uns schon auf euch.
Gerne stehen wir auch für eine erste Kontaktaufnahme mittwochs tele-
fonisch unter 06336 / 839357 zur Verfügung.

 ● Großsteinhausen
Jugendfeuerwehr Großsteinhausen/Riedelberg: Gruppenstunde der 
JFW für Kinder und Jugendliche von 10-16 Jahren aus Großsteinhau-
sen und näherer Umgebung: 14-tägig freitags von 18:00 – 20:00 Uhr 
(ungerade Kalenderwoche) in der Feuerwehr Großsteinhausen (Haupt-
straße 18a). Jugendwartin: Frau Franziska Ernst, Tel. 0176-51199239
Mutter und Kindkreis:
freitags um 15:30 Uhr im Kindergarten in Bottenbach

 ● Hornbach
Prot. Kirchengemeinde Hornbach-Brenschelbach u. Althornbach –
Jugend - Termine und Veranstaltungen im Jugendheim in Hornbach
Rückfragen bei Johannes Fröbel (Jugendleiter), Tel.: 0174-8331170 
oder beim Prot. Pfarramt Hornbach, Tel: 06338/993040
(alle anderen Termine unter Hornbach nachlesen)
Offenes Jugendheim: Freitag, 05.05. und 12.05.17 um 19:00 Uhr
Sportgruppe (Nerfsport): Sonntag, 07.05.17 um 15:15 Uhr in der 
Schulturnhalle
Next Level (Jugendliche 17-22 Jahre): Montag, 08.05.17 um 18:30 
Uhr
Präparandenunterricht: Dienstag, 09.05.17 um 16:30 Uhr
Gitarrenunterricht: Mittwoch, 10.05.17 um 17:00 Uhr
Couchgeflüster (Jugendgruppe 14-17 Jahre): Mittwoch, 10.05.17 um 
18:30 Uhr
Krabbelgruppe: Donnerstag, 04.05. und 11.05.17 um 9:00 Uhr
Turnverein 1878 Hornbach e.V.
Angebote für Kinder und Jugendliche
Jonglieren und Einradfahren, Montag: 16.00 Uhr, Kinder ab 8 Jahren 
(STH.)-Simone Genova

Eltern-Kind-Turnen/Turnen für Kindergartenkinder, Dienstag, 16:15 
Uhr- 17:15 Uhr (STH), Anja Hofer – Louisa Haas
Turnen für Kinder ab der Grundschule, Dienstag, 17:15 Uhr – 18:15 
Uhr (STH) – Anja Hofer
Jazz-Dance - 4. bis 6. Klasse, Dienstag: 17.00 (P.H.)- Vera Hell
Zumba: mittwochs, 19.15 Uhr (P.H.) – Katrin Stegner
P.H. = Pirminiushalle, STH.= Schulturnhalle, A.T= Alte Turnhalle
Weitere Informationen unter www.tv-hornbach.de oder bei Martina Kur-
schilgen Tel.: 06338 – 994973, martina.kurschilgen@t-online.de
Trainingszeiten der Jugendmannschaften des SV Hornbach:
Bambini: Mittwoch,17:00 – 18:00 Uhr in Hornbach 
E Jugend: mittwochs,17:00 - 18:30 Uhr in Hornbach; freitags, 17:00-
18:30 Uhr in Rimschweiler
Jugendfeuerwehr Hornbach:
Du bist zwischen 10 und 16 Jahren alt, suchst ein neues Hobby wel-
ches interessant und spannend ist und gleichzeitig auch Spaß macht? 
Hast Du Interesse, später mal in der aktiven Feuerwehr tätig zu sein und 
Menschen und Tieren in der Not zu helfen?
Dann kannst Du Dich bei der Jugendfeuerwehr der Stadt Hornbach 
melden. Bei uns bist Du genau richtig. Wir bieten über das ganze Jahr 
Spiele, Spaß und theoretische sowie praktische Ausbildung im Bereich 
der Feuerwehr an.
Die Übungsabende der Jugendfeuerwehr Hornbach sind immer
14-tägig an einem Donnerstag von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Feuer-
wehrgerätehaus, Bahnhofstraße, Hornbach.
Nähere Auskunft erteilt Dominik Schmidt, Jugendwart, unter folgender 
Telefonnummer: 0170/2640178.

 ● Käshofen
TTC Käshofen
Tischtennis für Schüler und Jugendliche:
montags und donnerstags 17:30-19:30 Uhr
Gymnastik  (Schulkinder): mittwochs 17:30-18:30 Uhr
(Kindergartenkinder): mittwochs 16:30-17:30 Uhr

 ● Kleinbundenbach
Reitverein „Bundenbacherhöhe“,
Reitunterricht ab 6 Jahre: montags, 15:30 – 19:00 Uhr, für Anfänger 
und Fortgeschrittene, Ansprechpartner: Anja Hüther 06332-4090720, 
Handy: 0152/33675380, Nadia Schreiber 0170-4183400
Voltigieren ab 6 Jahre: mittwochs und freitags von 17 – 20 Uhr 
Ansprechpartner: Michelle Kiefer 0176-30710894
Schnuppertraining ganz ohne Verpflichtung.

 ● Kleinsteinhausen
Musikverein „Schwarze Husaren“ e.V. Kleinsteinhausen
Proberaum: DGH in Kleinsteinhausen
Jugendorchester jeden Freitag ab 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Fortgeschrittene jeden Donnerstag von 19:30 – 21:30 Uhr
Jeden ersten Samstag im Monat findet eine Gesamtprobe (mit „Not-
Verpflegung“) von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Übungsraum statt!
Nähere Infos: Dirigent Herr Erich Gingrich, Tel. 06339-371
FC Kleinsteinhausen:
Turn- und Bewegungsstunde für Kinder von 3 - 6 Jahren: dienstags von 
17:30 – 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle am DGH

 ● Wiesbach
SC „Mach mit – bleib fit“ e.V. Wiesbach
Mutter(Eltern)-Kind-Turnen: montags 16:00-17:00 Uhr
Kinderturnen (ab 6 Jahren): montags 17:00-18:00 Uhr
Hits für Kids (ab 9 Jahren): montags 18:00 – 19:00 Uhr.
Alle Kurse finden in der Schulturnhalle der Grundschule statt.
SV Wiesbach- Jugendabteilung
Die Jugendabteilung des SV Wiesbach sucht immer Verstärkungen 
für seine Jugendmannschaften.
Nähere Infos bei Jugendleiter Emil Mayer, Telefon: 0176/26749427
Infos auch über www.svwiesbach.de
Änderungen bzw. weitere Freizeitangebote und Veranstaltungen 
der Vereine bitte an:
Kreisjugendpflegerin Jessica Stadler
Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land
Landauerstr. 18-20
66482 Zweibrücken
Tel.: 06332/8062 220
Fax: 06332/8062 999
E-mail: j.stadler@vgzwland.de
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KULTUR
Stadt Zweibrücken

Zweibrücker Stadtführungen im Mai
Barock, Demokratie und biologische Vielfalt

Das Kultur- und Verkehrsamt hat im Monat Mai viele Gästeführungen 
im Angebot: Am Sonntag, dem 7. Mai findet die erste offene Stadt-
führung mit Martina Stegner-Legner durch die spannende Geschichte 
Zweibrückens statt. Der Rundgang beginnt um 14 Uhr an der Treppe 
des Herzogschlosses und wird ca. eineinhalb Stunden dauern. Eine 
Voranmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnehmergebühr von fünf 
Euro ist direkt bei der Gästeführerin zu zahlen. Am Freitag, dem 19. 
Mai sind noch Plätze bei der Kulinarischen Erlebnisstadtführung frei. 
Die Stadtführung zum Thema Barock führt in verschiedene Restau-
rants, in denen ein 3-Gänge-Menü serviert wird. Die schmackhafte 
Verbindung aus Gästeführung und Restaurantbesuch dauert ca. drei-
einhalb Stunden. Eine Voranmeldung ist notwendig. Die Teilnehmer-
gebühr von 38 Euro pro Person beinhaltet die Führung, das Menü, ein 
Sektempfang und je ein Glas Wein und Wasser zum Hauptgericht. Am 
Samstag, dem 20. Mai wird, während des regen Flohmarkttreibens 
auf dem Schlossplatz, ab 11 Uhr eine weitere öffentliche Stadtführung 
angeboten. Treffpunkt: Schlosstreppe.
Der Sonntag, 21. Mai steht im Zeichen des Internationalen Muse-
umstages. Ab 11 Uhr sind Interessierte zur Schauspielführung „Die 
Socken des Herrn Dr. Wirth“ in das Zweibrücker Stadtmuseum ein-
geladen. Die Gästeführung mit Marina Beyer, zum Thema Demokra-
tiegeschichte, dauert eineinhalb Stunden und ist dank der Förderung 
durch die Siebenpfeiffer-Stiftung kostenlos. Eine Voranmeldung ist 
nicht notwendig. Schließlich findet am Wandertag für die biologische 
Vielfalt, am Sonntag dem 28. Mai, ab 13 Uhr die Wanderung „Klima-
wandel und biologische Vielfalt“ mit Förster Theodor Ringeisen statt. 
Treffpunkt ist am Naturfreundehaus Harzbornhaus. Die etwa vierstün-
dige Wanderung führt durch das Heilbachtal - eines von fünf Flora-
Fauna-Habitat Gebieten der Stadt Zweibrücken. Die Teilnahme kann 
kostenlos, ohne Voranmeldung erfolgen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zweibruecken.de oder 
beim Kultur- und Verkehrsamt Zweibrücken, Tel. 06332/ 871 471.

AMTLICHER TEIL

VERBANDSGEMEINDE
www.vgzwland.de

Bericht über die Sitzung des  
Verbandsgemeinderates der  

Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land
vom 08.03.2017

Vor Eintritt in die Tagesordnung dankt Bürgermeister Jürgen Gund-
acker Herrn Andreas Glahn für seine Tätigkeit als 2. Beigeordneter 
der Verbandsgemeinde und Mitglied des Verbandsgemeinderates 
in der Zeit vom 01.07.2009 bis 31.12.2016. Herr Glahn hat um die 
Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gebeten, da er das Amt 
des stellvertretenden Kreisfeuerwehrinspekteurs angenommen hat. 
Wegen Erkrankung kann er nicht an der Sitzung teilnehmen.
1.  Wahl 2. Ehrenamtliche/r Beigeordnete/r; Ernennung, Vereidi-
gung und Einführung in das Amt
Zur Wahl wird Doris Schindler vorgeschlagen und gewählt.
2. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich Trup-
pacher Höhe, Gemarkung Contwig (Gebiet des Zweckverbandes 
Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken
Bürgermeister Jürgen Gundacker begrüßt Frau Meyer vom Büro Pröll-
Miltner GmbH sowie die Mitarbeiter der Kleinpoppen GmbH, Vertreter 
des Investors.
Frau Meyer sowie Frau Schneider stellen dem Verbandsgemeinderat 
das geplante Projekt vor und stellen sich den Rückfragen aus den 
Reihen des Verbandsgemeinderates.
Im Flächennutzungsplan 2006 ist im Bereich der Truppacher Höhe, 
Gemarkung Contwig, eine gewerbliche Baufläche mit einer Größe von 
12,82 ha dargestellt. Die Fläche liegt im Gebiet des Zweckverban-
des Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken, dem für die weitere 
verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) die Planungshoheit 

zusteht. Planungsträger für den Flächennutzungsplan ist die Ver-
bandsgemeinde Zweibrücken-Land.
Ein Investor plant die Errichtung eines Möbel- und Einrichtungshau-
ses mit ca. 39.500 m2 Verkaufsfläche im Bereich dieser gewerbli-
chen Baufläche. Bei der vorgesehenen Nutzung handelt es sich um 
eine großflächige Einzelhandelseinrichtung im Sinne von § 11 Abs. 3 
BauNVO, die außer in Kerngebieten nur in Sondergebieten zulässig 
ist. Einzelheiten für die Umsetzung des Sondergebietes Handel sol-
len mit einem verbindlichen Bauleitplan und in Abstimmung mit den 
betroffenen Trägern öffentlicher Belange geregelt werden.
Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes fordert § 8 Abs. 2 BauGB, 
dass dieser aus einem rechtskräftigen Flächennutzungsplan ent-
wickelt wird. Die Festsetzung einer Sonderbaufläche auf bisherigen 
geplanten gewerblichen Bauflächen macht eine Änderung der entge-
genstehenden Flächennutzungsplanausweisung notwendig. Nach § 8 
Abs. 3 BauGB könnte der Bebauungsplan dann parallel zur erforderli-
chen Änderung des Flächennutzungsplans aufgestellt werden.
Das Änderungsgebiet liegt in der Ortsgemeinde Contwig auf dem 
Gelände der Truppacher Höhe, das sich im südwestlichen Gemeinde-
gebiet an der Gemarkungsgrenze zur Stadt Zweibrücken mit direkter 
Autobahnanbindung befindet. Das Plangebiet umfasst die innerhalb 
des Geltungsbereichs liegenden Flurstücke. Die Größe des Plange-
bietes beträgt insgesamt 12.82 ha, davon sind 5,30 ha geplante Son-
derbauflächen und ca. 7.52 ha geplante gewerbliche Baufläche.
Der Regionale Raumordnungsplan Westpfalz weist den Änderungsbe-
reich als „Siedlungsfläche Industrie und Gewerbe“ aus.
Im Hinblick auf die Zielsetzung der Planungsabsicht stellt die Aus-
weisung der „Sondergebietsfläche Handel“ einen Abweichungstatbe-
stand dar, welcher durch ein gesondertes Zielabweichungsverfahren 
geklärt werden muss.
Der Investor übernimmt sämtliche Kosten der städtebaulichen Pla-
nung sowie des Zielabweichungsverfahrens und bestellt die erforder-
lichen Planungsbüros und Fachplaner. Hinsichtlich der beabsichtigten 
Planung wird auf die den Verbandsgemeinderatsmitgliedern vorlie-
genden Unterlagen verwiesen.
Die Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Zweibrücken, 
deren Gemarkung im Bereich der Autobahnabfahrt Contwig unmit-
telbar angrenzt und die ebenfalls die Anpassung ihres Flächennut-
zungsplanes zur Darstellung der Verkehrsanbindung des Gebietes 
Truppacher Höhe beabsichtigt.
2.1 Änderungsaufstellungsbeschluss
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Aufstellung der Teiländerung 
16 zum Flächennutzungsplan 2006 (Truppacher Höhe, Gemarkung 
Contwig) zum Zwecke der Darstellung einer Sonderbaufläche Han-
del im Bereich der bisherigen gewerblichen Baufläche „Truppacher 
Höhe“.
2.2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die Verwaltung wird beauftragt die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Zum Zwecke der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung wird auf die Dauer eines Monats bei der 
Verwaltung Gelegenheit zur Unterrichtung, Äußerung und Erörterung 
gegeben. Darüber hinaus wird das Vorhaben im Rahmen einer öffent-
lichen Informationsveranstaltung in Contwig vorgestellt.
2.3 Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB inkl. Scoping durchzuführen.
3. Vorstellung Planung Sanierung Schulturnhalle Bechhofen
Das Architekturbüro Blanz, Landstuhl, ist mit der Projektplanung für 
die Bestandssanierung der Schulturnhalle Bechhofen beauftragt. 
Architekt Blanz stellt gemeinsam mit den Fachplanern, Herrn Ziemerle 
(Heizung, Lüftung, Sanitär) und Herrn Kühn (Elektrotechnik), Art und 
Umfang der vorgesehenen Sanierungsarbeiten vor und stellen sich 
den Fragen der Verbandsgemeinderatsmitglieder.
Der Förderantrag für die Maßnahme wurde 2016 gestellt, die Geneh-
migung des vorzeitigen Maßnahmebeginns liegt vor und die Arbeiten 
können ausgeschrieben werden.
4. Teiländerung 17 zum Flächennutzungsplan 2006 (Stadt Horn-
bach, Auf der Platte)
Die Stadt Hornbach betreibt im Bereich der bestehenden Innenbe-
reichsbebauung „Auf der Platte“ die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes. In diesem Zusammenhang sollen dort auch geringfügig Flächen 
des bisherigen Außenbereichs überplant werden, um die bauliche 
Nutzung dort zu verdichten und abzuschließen. Diese Außenbe-
reichsflächen sind zum Teil bereits bisher mit landwirtschaftlichen 
Gebäuden bebaut. Durch die Festsetzungen des aufzustellenden 
Bebauungsplanes soll die Art der baulichen Nutzung „Dorfgebiet“ bei-
behalten werden. Da gemäß § 8 BauGB ein Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, bedarf es einer Anpassung 
des Flächennutzungsplanes, damit der Bebauungsplan rechtskräftig 
werden kann.
Im aktuellen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde sind für 
den Bereich der vorhandenen Bebauung gemischte Bauflächen und 
für den angrenzenden Außenbereich Flächen für die Landwirtschaft 
dargestellt. Durch die angestrebte Änderung sollen die gemischten 
Bauflächen erweitert werden. Der Änderungsbereich erstreckt sich 
auf eine Fläche von ca. 3.150 qm. Davon sollen ca. 2.300 qm als 
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gemischte Bauflächen und ca. 850 qm als Grünflächen ausgewiesen 
werden.
Zur Einleitung der FNP-Änderung ist zunächst ein Änderungsauf-
stellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zu fassen. Das bereits 
begonnene Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes soll gemäß 
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes betrieben werden. Die betroffenen Grundstücksei-
gentümer haben sich zur Kostenübernahme für beide Verfahren bereit 
erklärt.
Gemäß § 13 BauGB kann ein Bauleitplan, also auch der Flächennut-
zungsplan, im vereinfachten Verfahren geändert oder ergänzt werden, 
wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. Weitere Voraus-
setzungen für das vereinfachte Verfahren sind, dass die Zulässigkeit 
von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet werden 
und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter (Natura-2000-Gebiete) beste-
hen. Diese Voraussetzungen liegen aus Sicht der Verwaltung für die 
Änderung des FNP vor.
Im vereinfachten Verfahren kann
·  von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 

1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden,
·  der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme 

innerhalb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden

·  den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener 
Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB durchgeführt werden.

Da für die Aufstellung des Bebauungsplanes das gesetzliche Verfahren 
mit frühzeitiger Beteiligung bereits durchgeführt worden ist, schlägt 
die Verwaltung vor, im Rahmen des vereinfachten FNP-Verfahrens auf 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentli-
cher Belange zu verzichten.
Im Auftrag der Grundstückseigentümer hat das Planungsbüro West-
Stadtplaner GmbH, Polch, den Entwurf der FNP-Teiländerung erar-
beitet. Der Planentwurf liegt den Verbandsgemeinderatsmitgliedern in 
der Sitzung vor.
4.1 Änderungsaufstellungsbeschluss
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes 2006 (Änderungsaufstellungsbeschluss) für den 
Bereich „Auf der Platte“ in der Gemarkung Hornbach. Ziel und Zweck 
der Planung ist die Darstellung gemischter Bauflächen in Verlänge-
rung der Ortsstraße Auf der Platte. Die Änderung trägt die Bezeich-
nung „Teiländerung 17 des Flächennutzungsplanes 2006 (Hornbach, 
Auf der Platte)“ und erstreckt sich auf Teilflächen der Grundstücke 
Plan-Nr. 5502/12, 5003 und 5999/2 der Gemarkung Hornbach.
4.2 Abwicklung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB
Der Verbandsgemeinderat beschließt, die Änderung im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB abzuwickeln. Von der frühzeitigen Betei-
ligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit wird die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Für die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird das Verfahren nach § 4 
Abs. 2 BauGB durchgeführt.
4.3 Zustimmung zum Planentwurf
Der Verbandsgemeinderat stimmt dem vorliegenden Planentwurf des 
Büros West-Stadtplaner GmbH, Polch, zu und bestimmt diesen für die 
Auslegung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.
5. Änderung der Geschäftsordnung
Die durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer 
Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Kraft getretenen 
Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) erfordern eine Anpas-
sung der Geschäftsordnung des Verbandsgemeinderates. Dies betrifft 
insbesondere die Regelungen zur Öffentlichkeit der Sitzungen.
Mittlerweile wurde durch eine Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
des Innern und für Sport eine neue Mustergeschäftsordnung veröf-
fentlicht.
Diese neue Mustergeschäftsordnung liegt den Verbandsgemeinde-
ratsmitgliedern als Broschüre beigefügt.
Der Verbandsgemeinderat beschließt diese Mustergeschäftsordnung 
als Geschäftsordnung des Verbandsgemeinderates.
6. Änderung der Hauptsatzung
Nachdem bei der Feuerwehr eine Fachgruppe „Höhensicherung“ 
eingerichtet wurde, sollte dem Leiter dieser Fachgruppe eine Auf-
wandsentschädigung für die Ausbildung sowie Wartung und Pflege 
der Gerätschaften nach der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung 
gewährt werden. Es wird vorgeschlagen eine Entschädigung in Höhe 
von monatlich 40,00 EUR festzusetzen.
Hierzu ist folgende Änderung der Hauptsatzung erforderlich:

Satzung

vom

zur Änderung der Hauptsatzung der Verbands- 
gemeinde Zweibrücken-Land vom 27.09.2001, zuletzt 

geändert durch Satzung vom 25.07.2014
Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemein-
deordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der 
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) und des § 2 der Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1
§ 8 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 2 wird folgende Nr. 7 angefügt
 „ 7. Der Leiter der Fachgruppe Höhensicherung
b)  Nach Absatz 10 wird folgender neuer Absatz 11 eingefügt:
 „(11) Der Leiter der Fachgruppe Höhensicherung erhält für die 

Ausbildung sowie Wartung und Pflege der Gerätschaften eine 
monatliche Aufwands-entschädigung in Höhe von 40,00 EUR.“

c)  Die bisherigen Absätze 11 bis 13 werden Absätze 12 bis 14.
§ 2

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.
Der Verbandsgemeinderat stimmt der Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung zu.
7. Verteilung der Integrationspauschale
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.01.17 beschlossen, die 
vom Land aus Bundesmitteln für die Jahre 2016 bis 2018 gewährte 
Integrationspauschale in Höhe von 2,27 Millionen Euro zu 50 % an 
die Verbandsgemeinden weiterzuleiten. Der auf Basis der im Jah-
resdurchschnitt 2016 leistungsberechtigten Asylbewerber ermittelte 
Verteilungsschlüssel führt für Zweibrücken-Land zu einem Anteil von 
181.232 Euro.
Die Verbandsgemeinden sind angehalten, ihre Ortsgemeinden ange-
messen und unter Beachtung der örtlichen Verhältnisse an der Inte-
grationspauschale zu beteiligen. Art und Höhe der Beteiligung ist der 
Kreisverwaltung mitzuteilen. Mit den Mitteln können vor Ort eigenver-
antwortlich integrative Maßnahmen gefördert werden. Es ist kein Ver-
wendungsnachweis zu führen. In den jeweiligen Haushalten werden 
spezielle Buchungsstellen eingerichtet.
Grundlage für die Weiterleitung in unserer Verbandsgemeinde soll in 
einem ersten Schritt die Finanzkraft darstellen. 1% der VG-Umlage 
entsprechen rund 125.000 Euro. Dieser Betrag wird finanzkraftab-
hängig an alle Ortsgemeinden verteilt. Zusätzlich erhalten diejenigen 
Ortsgemeinden, in denen Asylbewerber untergebracht sind, einen 
Anteil an 45.000 Euro. Maßstab hierfür sind die im Jahr 2016 durch-
schnittlich in der jeweiligen Ortsgemeinde untergebrachten Personen. 
Insgesamt werden somit 170.000 Euro an die Ortsgemeinden weiter-
geleitet.
Der Verbandsgemeinderat stimmt der Weiterleitung der Integrations-
pauschale an die Ortsgemeinden wie vorgeschlagen zu.
8. Gewährung von Zuschüssen für die Jugend- und Begegnungs-
stätte Hornbach
Der Fremdenverkehrsverein Hornbach teilt mit Schreiben vom 09. 
Mai 2016 mit, dass sie die ehemaligen Tennisplätze des SV Hornbach 
umgestalten bzw. die bestehende Jugendsport- und Freizeitanlage 
erweitern möchte. Die veranschlagten Kosten betragen 57.400 €.
Die Anlage soll folgende Elemente zur sportlichen Betätigung 
erhalten:
-  4 Boule Bahnen
-  9 Loch Minigolfanlage
-  Outdoor Poolbillard
-  Freiluft Kicker
-  transportables Netz für Volleyball und Badminton
-  Basketballanlage
-  Fußball Kleinspielfeld
-  Fußballtorwand
Der Verbandsgemeinderat beschließt dem Fremdenverkehrsverein 
Hornbach einen Zuschuss gemäß den Richtlinien zu gewähren. Die 
Maßnahme wird durch den Landkreis Südwestpfalz bezuschusst. Die 
Höhe des Zuschusses (ca. 5.700,00 EUR) beläuft sich auf 10% der 
nachgewiesenen förderfähigen Kosten. Die Auszahlung wird entspre-
chend den finanziellen Möglichkeiten der Verbandsgemeinde ggf. auf 
mehrere Haushaltsjahre verteilt.
9. Gewährung von Zuschüssen für den Tennisclub Althornbach 
e.V.
Der Tennisclub Althornbach e.V. beantragt mit Schreiben vom 
02.12.2016 einen Zuschuss zu den Kosten für die Sanierung der Sani-
täranlagen. Die veranschlagten Kosten betragen 18.726,70 €. Der 
Tennisclub gehört seit Jahren zu den etablierten Tennisvereinen in der 
Südwestpfalz. Seit fast 40 Jahren bietet er den Erwachsenen, Jugend-
lichen und Kindern aus Althornbach und Umgebung die Möglichkeit, 
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den Tennissport und vor allem die damit verbundene Geselligkeit im 
Verein zu erleben. Der Verein umfasst derzeit 230 Mitglieder.
Der Tennisclub bittet um eine Bezuschussung dieser Maßnahme 
gemäß den Richtlinien der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, da 
die Duschen in einem nicht mehr tragbaren Zustand sind und drin-
gend renoviert werden müssen. Dieses Vorhaben möchte der Verein 
noch vor Beginn der Sommersaison umsetzen.
Der Verbandsgemeinderat beschließt dem Tennisclub Althornbach e.V. 
einen Zuschuss gemäß den Richtlinien, vorbehaltlich der Zuschuss-
bewilligung durch die Kreisverwaltung Südwestpfalz, zu gewähren. 
Die Höhe des Zuschusses beläuft sich auf 10% der nachgewiesenen 
förderfähigen Kosten. Die Auszahlung wird entsprechend den finan-
ziellen Möglichkeiten der Verbandsgemeinde auf mehrere Haushalts-
jahre verteilt.
10.  Sanierung Wasserversorgungsleitungen in der Grundschule 
Contwig (Gebäude Stambach); Auftragsvergabe
Im Grundschulgebäude in Stambach mussten dringende Repara-
turarbeiten an den Hauswasserversorgungsleitungen vorgenommen 
werden. Der Auftrag wurde an die Fa. Scherer KG, Höheischweiler, 
vergeben. Diese Firma ist auch für Reparatur- und Wartungsarbeiten 
an der Heizungsanlage verantwortlich.
Eine Kostenschätzung vom 16.02.2017 beläuft sich auf 21.658,00 
EUR inkl. Umsatzsteuer. Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach 
Aufmaß.
Der Verbandsgemeinderat stimmt nachträglich der Auftragsvergabe 
an die Fa. Scherer KG, Höheischweiler zu.
11. Auftragsvergabe Infotafeln und Flyer zu den Premiumwander-
wegen
Zur Ausstattung der Premiumwanderwege an den Startpunkten ist 
die Beschaffung von 3 Portaltafeln, Größe 1370 mm (H) x 1700 mm 
(B) notwendig. Zur Orientierung an anderen Startpunkten innerörtlich 
bzw. an Parkplätzen sind weitere sieben kleinere Tafeln, der Größe 500 
mm (H) x 500 mm (B) vorgesehen.
Zu jedem Premiumwanderweg muss ein Flyer dem Wirtschaftsminis-
terium vorgelegt werden. Vorgesehen ist ein Flyer, sechs Seiten 105 
x 210 mm.
Für die Produktion der Portaltafeln, der kleinen Infotafeln und des Fly-
ers wurden drei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.
Der Auftrag wird an den wirtschaftlichsten Bieter, das VeloBüro Saar, 
zu dem Festkostenpreis in Höhe von 16.711,17 Euro vergeben.
12. Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10/10 für die 
Löscheinheit Bechhofen; Auftragsvergabe
Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10/10 für die 
Löscheinheit Bechhofen wurde europaweit ausgeschrieben. Die Öff-
nung der Angebote erfolgte am 13.02.2017. Die Angebote wurden 
durch eine Arbeitsgruppe der Feuerwehr ausgewertet. Das Ergebnis 
wurde der Verwaltung am 06.03.2017 vorgelegt.
Der Verbandsgemeinderat erteilt nach reger Aussprache die Aufträge 
zur Lieferung des HLF 10/10 wie folgt:
Los 1: Fahrgestell
Fa. Walser GmbH
Los 2: Gerätekofferaufbau mit Fahrerraum- und Mannschaftskabine 
sowie einer Feuerlöschkreiselpumpe
Fa. Josef Lentner GmbH
Los 3: Beladung
Fa. Magirus GmbH

Satzung vom 28.04.2017
zur Änderung der Hauptsatzung der Verbandsge-

meinde Zweibrücken-Land vom 27.09.2001, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 25.07.2014

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemein-
deordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der 
Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) und des § 2 der Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1
§ 8 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 2 wird folgende Nr. 7 angefügt
 „ 7. Der Leiter der Fachgruppe Höhensicherung
b)  Nach Absatz 10 wird folgender neuer Absatz 11 eingefügt:
 „(11) Der Leiter der Fachgruppe Höhensicherung erhält für die 

Ausbildung sowie Wartung und Pflege der Gerätschaften eine 
monatliche Aufwands-entschädigung in Höhe von 40,00 EUR.“

c)  Die bisherigen Absätze 11 bis 13 werden Absätze 12 bis 14.
§ 2

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Zweibrücken, 28.04.2017
Jürgen Gundacker, Bürgermeister

Es wird auf § 24 Absatz 6 Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen, 
wonach Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Zweibrücken, den 28.04.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land
Jürgen Gundacker, Bürgermeister

Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes
Schreiben des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten vom 04.03.1988
Über die Genehmigung der Veräußerung nachstehenden Grundstücks 
ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:
Gemarkung:  Dietrichingen
Gewanne:  Landwirtschaftsfläche, Am Lohbrunnen
Plan-Nr.:  1080
Fläche:  0,7878 ha

Gewanne:  Landwirtschaftsfläche, Auf dem Widdersberg
Plan-Nr.:  1171
Fläche:  1,6407 ha
GV:  39-17

Gewanne:  Landwirtschaftsfläche, Auf dem Widdersberg
Plan-Nr.:  1168
Fläche:  0,8240 ha
GV:  41-17

Gewanne:  Landwirtschaftsfläche, Im Weiher
Plan-Nr.:  1092
Fläche:  0,6799 ha
GV:  40-17

Landwirte/Forstwirte, die Flächen dringend zur Aufstockung ihres 
Betriebes benötigen und am Erwerb des Grundstücks interessiert 
sind, müssen ihr Erwerbsinteresse bis spätestens 10 Tage ab Erschei-
nen des Amtsblattes der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Untere 
Landwirtschaftsbehörde, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pir-
masens, schriftlich bekunden.

MitarbeiterInnen und MitgestalterInnen 
gesucht

Zur Aufstockung unseres nachmittäglichen Kurs- und Betreu-
ungsangebots der Ganztagsschule an der IGS Thaleischwei-
ler-Fröschen suchen wir ab sofort bzw. zu Beginn des nächsten 
Halbjahres (ab 14.08.2017) weitere 

MitarbeiterInnen für

- Hausaufgabenbetreuung

- Leitung von Arbeitsgemeinschaften (AGs)
Im Bereich der AGs geht es zum einen um die Übernahme bereits 
bestehender AGs, andererseits sind wir aber auch hinsichtlich der 
thematischen Ausrichtung neuer AGs für Ihre Vorschläge offen.
Denkbar sind Arbeitsgemeinschaften, die eine bestimmte Sport-
art, ein künstlerisches Thema, aber auch eine interessante Fra-
gestellung aus Natur und Technik oder den Umgang mit neuen 
Medien zum Inhalt haben.
Die Arbeitsgemeinschaften finden wöchentlich an jeweils zwei 
Nachmittagen (montags und mittwochs) mit einer Dauer von 
jeweils 1,5 Zeitstunden statt.
Wenn Sie Spaß an der Arbeit und im Umgang mit Kindern (5. bis 
10. Klasse) haben und sich im Bereich der Ganztagsschule enga-
gieren wollen, kontaktieren Sie bitte Frau Leininger-Lang über das 
Sekretariat:
Telefon: 06334/92230
Gerne können Sie sich auch vorab auf unserer Homepage www.
igs-frosch.de informieren.
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Rentenstelle geschlossen
Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass die Rentenstelle der 
Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land am Mittwoch, 
den 10. Mai 2017, wegen einer Fortbildungsveranstaltung ganztägig 
geschlossen ist.
Wir danken für Ihr Verständnis.

ALTHORNBACH
Ortsbürgermeisterin Ute Klein
Tel. 06338/1430, 
Sprechstunden: montags ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Bericht über die Sitzung des 
 Ortsgemeinderates Althornbach

vom 10. April 2017
1. Nachtragshaushaltssatzung mit –plan für das Jahr 2017
1.1 Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssat-
zung mit -plan für das Jahr 2017
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit -plan für das Jahr 
2017 lag in der Zeit vom 24.03.2017 bis 06.04.2017 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten im Verwaltungsgebäude der Verbands-
gemeindeverwaltung Zweibrücken-Land zur Einsichtnahme durch 
die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Althornbach 
öffentlich aus.
Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit -plan 
gingen nicht ein.
1.2 1. Nachtragshaushaltssatzung mit -plan für das Jahr 2017
Der Ortsgemeinderat stimmt dem 1. Nachtragshaushaltsplan mit -sat-
zung für das Haushaltsjahr 2017 zu.
2. Gewährung von Zuschüssen für den Tennisclub Althornbach 
e.V.
Der Tennisclub Althornbach e.V. beantragt mit Schreiben vom 
02.12.2016 einen Zuschuss zu den Kosten für die Sanierung der Sani-
täranlagen. Die veranschlagten Kosten betragen 18.726,70 €. Der 
Tennisclub gehört seit Jahren zu den etablierten Tennisvereinen in der 
Südwestpfalz. Seit fast 40 Jahren bietet er den Erwachsenen, Jugend-
lichen und Kindern aus Althornbach und Umgebung die Möglichkeit, 
den Tennissport und vor allem die damit verbundene Geselligkeit im 
Verein zu erleben. Der Verein umfasst derzeit 230 Mitglieder.
Der Tennisclub bittet um eine Bezuschussung dieser Maßnahme 
gemäß den Richtlinien der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, da 
die Duschen in einem nicht mehr tragbaren Zustand sind und drin-
gend renoviert werden müssen. Dieses Vorhaben möchte der Verein 
noch vor Beginn der Sommersaison umsetzen.
Der Ortsgemeinderat beschließt dem Tennisclub Althornbach e.V. 
einen Zuschuss, vorbehaltlich der Zuschussbewilligung durch die 
Kreisverwaltung Südwestpfalz, zu gewähren. Die Höhe des Zuschus-
ses beläuft sich auf 10% der nachgewiesenen förderfähigen Kosten. 
Die Auszahlung wird entsprechend den finanziellen Möglichkeiten der 
Ortsgemeinde auf mehrere Haushaltsjahre verteilt.
3. Verlängerung Fischereipachtvertrag
Die Ortsgemeinde Althornbach hat dem Angelsportverein Althornbach 
e.V. das Gewässer „Hornbach“ mit einer Länge von ca. 2.000 m (vom 
Eintritt in die Gemarkung Althornbach bis Gemarkungsgrenze Althorn-
bach/Rimschweiler“ mit einem jährlichen Pachtpreis in Höhe von 150 
€ verpachtet.
Der Angelsportverein Althornbach beantragt mit Schreiben vom 
06.02.2017 eine Verlängerung des Fischereipachtvertrages, mit unver-
änderten Konditionen, um 12 Jahre ab 01.04.2015 bis 31.03.2027.
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Antrag des Angelsportvereins Alt-
hornbach zu.
Nichtöffentlich
4. Bauangelegenheit
Der Ortsgemeinderat beschließt zu einem Bauvorhaben das gemeind-
liche Einvernehmen nach § 36 BauGB und §§ 144/145 BauGB zu 
erteilen.
5. Grundstücksangelegenheit
5.1 Änderung des Bebauungsplanes „Das Lange Feld, 5. Ände-
rung und Erweiterung“
Der Ortsgemeinderat beschließt grundsätzlich, eine Änderung des 
Bebauungsplanes zu betreiben.
5.2 Eintragung einer Baulast
Der Ortsgemeinderat Althornbach stimmt der Eintragung einer Bau-
last zu.
5.3.1 Neuvermessung
Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechende Vermessung bei 
einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur in Auftrag zu geben.
5.3.2 Verkauf des ehemaligen Dorfgemeinschaftshauses
Frau Ortsbürgermeisterin Ute Klein wird ermächtigt, entsprechende 
Verkaufsverhandlungen zu führen.

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sucht für die diesjäh-
rige Badesaison im Freibad Contwig voraussichtlich ab 13. Mai 
2017 noch

Rettungsschwimmer (m/w)

Wir erwarten:
• Rettungsschwimmerabzeichen Silber
• Mindestalter 18 Jahre
• Begeisterung für die Tätigkeit und Spaß am Umgang mit 

Menschen
• Verantwortungsbewusste und teamorientierte Arbeitsweise
• Bereitschaft zur Wochenendarbeit
• Volle körperliche Eignung für den Aufgabenbereich, insbeson-

dere die Wasserrettung
• Einstellung befristet bis zum Ende der Freibadsaison im Rah-

men eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisses

• Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
• Arbeitszeiten: Schichtbetrieb im Wechsel mit anderen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 8. Mai 
2017 an die Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land, 
Landauer Str. 18-20, 66482 Zweibrücken. Für nähere Auskünfte 
steht Herr Brügel unter der Telefonnummer 06332/8062-111 zur 
Verfügung.

Sprechstunde des Bezirksbeamten
Der Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Zweibrücken, Herr POK 
Gab, hält am

Donnerstag, den 11.05.2017, von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
in der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land, Zimmer 
106, eine Bürgersprechstunde ab. POK Gab ist erster Ansprech-
partner für alle polizeilichen Angelegenheiten der Bürgerinnen 
und Bürger in der Verbandsgemeinde.
Hierzu ergeht herzliche Einladung.

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Großbundenbach sucht für die kommunale Kin-
dertagesstätte eine/einen

Kinderpfleger/in
bzw.

Erzieher/in
(teilzeitbeschäftigt)

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 22 Stunden. Die Stelle ist ab dem 01.07.2017 unbefristet 
zu besetzen.
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst.
Flexibilität bei der Dienstplangestaltung und etwaiger Mehrarbeit 
wird vorausgesetzt.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
behandelt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schul-
abschluss- und Arbeitszeugnisse) senden Sie bitte bis zum 
24.05.2017 an

Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land
Personalabteilung

Landauer Str. 18-20
66482 Zweibrücken

Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen nur als unbeglaubigte Kopien 
(keine Originale) ein. Verwenden Sie keine Mappen, Schnell-
hefter, Folien oder ähnliches. Eine Rücksendung der Bewer-
bungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens erfolgt aus 
Kostengründen nicht, es sei denn, es liegt ein ausreichend fran-
kierter Rückumschlag bei.
Die datenschutzgerechte Vernichtung der Dokumente nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens wird garantiert.
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5.4 Baumfällung
Der Ortsgemeinderat entscheidet in dieser Angelegenheit.
6. Personalangelegenheit
Der Ortsgemeinderat entscheidet in dieser Angelegenheit.

Sitzung des Bauausschusses Althornbach
Bekanntmachung

Am Montag, den 8. Mai 2017, findet um 18.00 Uhr. Treffpunkt: Brü-
cke Gödinger Weg in Althornbach eine Sitzung des Bauausschusses 
statt.
Alle Bürger sind eingeladen am öffentlichen Teil der Sitzung teilzuneh-
men. Folgende Punkte stehen zur Beratung und Beschlussfassung:
Nichtöffentlich
1. Grundstücksangelegenheit
Öffentlich
2. Aschbacher Klamm

Althornbach, 28.04.2017
Klein, Ortsbürgermeisterin

BATTweiLeR
Ortsbürgermeister werner Veith
Tel. mobil 0160/96820456
E-Mail: werner_veith@gmx.de, Sprechst. n. tel. Vereinbarung

Bericht über die Sitzung  
des Ortsgemeinderates Battweiler

vom 11.04.2017
1. Aufgabenübertragung Mitverlegung kommunaler passiver Inf-
rastruktur
Bereits im Jahr 2015 haben alle Ortsgemeinden die Aufgabe „Breit-
bandversorgung“ nach § 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung an die Ver-
bandsgemeinde übertragen, diese wiederum hat die Aufgabe nach § 2 
Abs. 4 LKO an den Landkreis Südwestpfalz weiter übertragen. Durch 
Inkrafttreten des neuen „Digi-Gesetzes“ wird nun eine Mitverlegung 
von Leerrohren bei allen kommunalen Tiefbaumaßnahmen gefordert. 
Hierfür stellt das Land Rheinland-Pfalz derzeit eine Förderungsquote 
von 80% in Aussicht.
Hierbei ist erforderlich, dass seitens der Ortsgemeinden nun auch 
die „Mitverlegung kommunaler passiver Breitbandinfrastruktur im 
Rahmen von Baumaßnahmen zu anderen Zwecken als einem Breit-
bandausbau“ nach § 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung an die Ver-
bandsgemeinde Zweibrücken-Land übertragen wird.
Die Ortsgemeinde Battweiler stimmt der Aufgabenübertragung der 
„Mitverlegung kommunaler passiver Breitbandinfrastruktur im Rah-
men von Baumaßnahmen zu anderen Zwecken als einem Breit-
bandausbau“ zu.
2. Auftragsvergaben: Ausbau der Blumenstraße und Schulstraße
2.1 Leerrohrverlegung für Breitbandversorgung
Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Blumenstraße (Teil-
stück) und Schulstraße, mit den Arbeiten soll voraussichtlich nach 
Ostern begonnen werden.Die Ortsgemeinde Battweiler stimmt der 
Auftragsvergabe an Herrn Klaus Feick auf der Grundlage des vorge-
legten Angebots zu (vorbehaltlich der Genehmigung durch das Land 
Rheinland-Pfalz). Da die Nachreichungsfrist für nachgeforderte Unter-
lagen erst am 13.04.2017 endet, kann die Vergabe nur unter dem 
Vorbehalt der vollständigen Einreichung der nachgeforderten Eig-
nungsnachweise erfolgen.
2.2 Beleuchtung
Die Pfalzwerke Netz-AG hat zur Erneuerung der Beleuchtung in der 
Blumenstraße und Schulstraße am 28.03.2017 ein Angebot vorgelegt.
Die Ortsgemeinde Battweiler stimmt der Auftragsvergabe an die Pfalz-
werke-Netz AG auf der Grundlage des vorgelegten Angebots zu.
3. Einbau einer Straßenbeleuchtungsanlage in der Bergstraße 
und Kirchstraße
Die Pfalzwerke Netz-AG hat am 27.03.2017 ein Angebot über die 
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage in der Bergstraße und 
Kirchstraße vorgelegt
Der Ortsgemeinderat Battweiler erteilt der Pfalzwerke Netz-AG den 
Auftrag zur Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage auf der 
Grundlage des Angebots vom 27.03.2017.
4. Einbau von Akustikdecken in der Kindertagesstätte: Vergabe 
der Ingenieurleistungen
Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte steht 
noch der Einbau von Akustikdecken an.
Die Verwaltung schlägt vor, das Büro Grub-Architekten, Zweibrücken 
mit den notwendigen Architektenleistungen zur Ausführung der Arbei-
ten zu beauftragen. Dieses Büro hat auch die bereits durchgeführten 
Sanierungsarbeiten betreut.

Der Ortsgemeinderat stimmt der Beauftragung der Architektenleistun-
gen an das Büros Grub, Zweibrücken, auf der Grundlage des vorlie-
genden Angebotes zu.
5. Festsetzung Entschädigung für Schlepperstunden
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die Entschädigungssätze für 
den Einsatz privater Schlepper nach den jeweils aktuellen Verrech-
nungssätzen des Maschinen-und Betriebshilfsring Südwestpfalz 
gezahlt werden.

Jagdgenossenschaft Battweiler
Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft hat in ihrer Sit-
zung am 13.04.2017 beschlossen den Reingewinn des Jagdjahres 
2016/2017 den Rücklagen zuzuführen. Das Protokoll der Sitzung liegt 
beim Jagdvorsteher Hans Lauer, nach telefonischer Anmeldung, vom 
04.05.2017 bis 15.04.2017 aus.

BeCHHOfeN
Ortsbürgermeister Paul Sefrin
Sprechstunden: mittwochs von 18.00 - 19.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Tel. 06372/5090073
Tel. privat 06372/6289793

Ortsbürgermeister nicht im Dienst
Wir geben davon Kenntnis, dass sich Herr Ortsbürgermeister Paul 
Sefrin vom 8. Mai bis 21. Mai 2017 nicht im Dienst befindet.
Die Vertretung übernimmt der 1. Ortsbeigeordnete, Herr Siegbert 
Bernhard, Tel.: 06372/8740.

CONTwig
Ortsbürgermeister Karl-Heinz Bärmann
Tel. Rathaus 06332/5701, privat 06332/50895
Sprechstunden: dienstags 18.00 - 19.00 Uhr und 
freitags 14.30 - 16.00 Uhr

Bericht über die Sitzung des 
Ortsgemeinderates Contwig

vom 06.04.2017
1. Errichtung einer Kindertagesstätte
Der Ortsgemeinderat hat in der letzten Sitzung bereits einen Grund-
satzbeschluss über die Errichtung einer Kindertagesstätte gefasst.
Der Ortsgemeinderat beschließt den Neubau einer Kindertagesstätte.
2. Aufgabenübertragung Mitverlegung kommunaler passiver Inf-
rastruktur
Bereits im Jahr 2015 haben alle Ortsgemeinden die Aufgabe „Breit-
bandversorgung“ nach § 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung an die Ver-
bandsgemeinde übertragen, diese wiederum hat die Aufgabe nach § 2 
Abs. 4 LKO an den Landkreis Südwestpfalz weiter übertragen. Durch 
Inkrafttreten des neuen „Digi-Gesetzes“ wird nun eine Mitverlegung 
von Leerrohren bei allen kommunalen Tiefbaumaßnahmen gefordert. 
Hierfür stellt das Land Rheinland-Pfalz derzeit eine Förderungsquote 
von 80% in Aussicht.
Hierbei ist erforderlich, dass seitens der Ortsgemeinden nun auch 
die „Mitverlegung kommunaler passiver Breitbandinfrastruktur im 
Rahmen von Baumaßnahmen zu anderen Zwecken als einem Breit-
bandausbau“ nach § 67 Abs. 4 der Gemeindeordnung an die Ver-
bandsgemeinde Zweibrücken-Land übertragen wird.
Die Ortsgemeinde Contwig stimmt der Aufgabenübertragung der 
„Mitverlegung kommunaler passiver Breitbandinfrastruktur im Rah-
men von Baumaßnahmen zu anderen Zwecken als einem Breit-
bandausbau“ zu.
3. Einrichtung einer 30-KM-Zone in der Falkenstraße
In der Ortsgemeinderatssitzung vom 16.12.16 wurde im Zusam-
menhang mit der angeregten Geschwindigkeitsreduzierung in der 
Oberauerbacher Straße gebeten, zu prüfen, ob die Falkenstraße als 
30-KM-Zone ausgewiesen werden kann.
Die Ortsgemeinde beantragt, die Gemeindestraße „Falkenstraße“ als 
30-KM-Zone einzurichten und mit der Gemeindestraße „Am Bohn-
rech“ zu einer Zone zu verbinden.
4. Auftragsvergaben
4.1 Herstellung von Halterungen und Tragevorrichtungen für den 
Maibaum
Der Maibaum musste im vergangenen Jahr aus Gründen der Standsi-
cherheit abgebaut und soll in diesem Jahr erneuert werden. In diesem 
Zusammenhang erfolgte eine statische Überprüfung. Diese ergab, 
dass die Tragevorrichtungen für die Schilderaufnahme und die Schil-
derhalterungen erneuert werden müssen. Für diese Metallbauarbeiten 
liegt ein Angebot der Fa. Grünfelder, Zweibrücken, vor.
Der Ortsgemeinderat vergibt die Metallbauarbeiten an die Fa. Grünfel-
der, Zweibrücken.
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4.2 Planungsauftrag: Änderung des Bebauungsplanes Maßweiler 
Straße für die Errichtung eines Kindergartens
Da bereits seit Jahren ein Flächennutzungsplan für das Gelände hinter 
der Pestalozzischule, Maßweiler Straße, besteht, damals war der Bau 
eines Seniorenwohnheimes angedacht, ist eine reine Umwidmung 
„Errichtung eines Kindergartens“ erforderlich.
Der Ortsgemeinderat stimmt der Umwidmung des Flächennutzungs-
planes zu.
4.3 Planungsauftrag für die Errichtung einer Kindertagesstätte
Der Ortsgemeinderat stimmt der Planungsvergabe an das Ing.-Büro 
Wonka, Nünschweiler zu.
4.4 Auftragsvergabe für die Erstellung der Statik
Der Ortsgemeinderat beschließt den Auftrag für die Erstellung der 
Statik zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Ing.-Büro CP-
Ingenieure aus Neunkirchen (Saar) zu vergeben.
4.5 Auftragsvergabe Planung der technischen Gewerke
Der Ortsgemeinderat beschließt den Auftrag zur Planung der techni-
schen Gewerke zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Ing.-
Büro Mager (beratende Ingenieure) aus Hinterweidenthal zu vergeben.
Nichtöffentlich
5.  Grundstücksangelegenheiten
5.1 Grunderwerb für die Errichtung einer Kindertagesstätte
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Kauf entsprechender Grundstücke 
zu.
5.2 Veräußerung von Baugrundstücken „Auf ´m Bohnrech, hin-
term Mühlbach“
Der Ortsgemeinderat beschließt den entsprechenden Verkauf.
6. Auftragsvergaben
6.1 Ausbau „Dellenweg“
Der Ortsgemeinderat Contwig erteilt dem Ortsbürgermeister die 
Ermächtigung die g. Bauleistungen im Einvernehmen mit den Orts-
beigeordneten an den wirtschaftlich günstigsten Bieter zu vergeben.
6.2 Eingang Hohlbachstraße 26
Die Ortsgemeinderat beschließt die Auftragsvergabe.
6.3 Rutsche Spielplatz Birkenstraße Stambach
Der Ortsgemeinderat ermächtigt Ortsbürgermeister Bärmann zum 
Kauf einer Rutsche.
7. Personalangelegenheiten
Der Ortsgemeinderat beschließt in einer Personalangelegenheit.

DeLLfeLD
Ortsbürgermeisterin Doris Schindler
Tel. privat 06336/1395 , Tel. Bürgerhaus 06336/6101 
Sprechstunde: nach Vereinbarung

DieTRiCHiNgeN
Ortsbürgermeisterin Andrea Henner
Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06338/993055

GROSSBUNDENBACH
Ortsbürgermeister Dieter Glahn
Tel. 06337/6778, mobil 0172/6426772
E-Mail: dieter-glahn@t-online.de
 www.grossbundenbach.de

GROSSSTEINHAUSEN
Ortsbürgermeister Volker Schmitt
Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06339/7327, E-Mail: Schmitt.Volker@gmx.de
www.Grosssteinhausen.de

Sitzung des  
Ortsgemeinderates Großsteinhausen

Bekanntmachung
Am Donnerstag, den 11. Mai 2017, findet um 20.00 Uhr im katholi-
schen Pfarrheim in Großsteinhausen eine Sitzung des Ortsgemeinde-
rates statt.
Alle Bürger sind eingeladen am öffentlichen Teil der Sitzung teilzu-
nehmen.
Folgende Punkte stehen zur Beratung und Beschlussfassung:
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 

2017
2. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Am Mühlberg
2.1 Änderungsaufstellungsbeschluss

2.2 Abwicklung im vereinfachten Verfahren
3. Sanierung der Kindertagesstätte; Auftragsvergabe zur Errichtung 

einer Fluchttreppe in Stahlbauweise
4. Annahme von Spenden
Nichtöffentlich
5. Grundstücksangelegenheiten
6. Kreditaufnahme

Großsteinhausen, 27.04.2017
Schmitt, Ortsbürgermeister

Wahlraum für die Wahl der Landrätin /  
des Landrats am 7. Mai 2017

Der Wahlraum der Ortsgemeinde Großsteinhausen für die Wahl der 
Landrätin / des Landrates am 7. Mai 2017 befindet sich im evangeli-
schen Gemeindehaus, Hauptstr. 30a, Großsteinhausen, und nicht wie 
bisher im katholischen Pfarrheim.

Waldbegehung
Einladung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Herr Förster Osterheld wird eine Waldbegehung im Gemeindewald 
Großsteinhausen durchführen. Alle Bürgerinnen und Bürger der Orts-
gemeinde Großsteinhausen sind herzlich eingeladen an dieser Bege-
hung teilzunehmen.
Treffpunkt ist am 8. Mai 2017, um 18:00 Uhr am Freizeitgelände, ehe-
maliges Waldhaus, am Hochseiter.

Im Namen der Ortsgemeinde Großsteinhausen,
Volker Schmitt, Ortsbürgermeister

HORNBACH
Stadtbürgermeister Reinhold Hohn
Tel. 06338/92110, Sprechstunden Mo. bis Fr.
08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr 

Ehrungen und Beförderungen in der 
Löscheinheit Hornbach

Am 8. April 2017 wurden in der Löscheinheit Hornbach im Rahmen 
des Kameradschaftsabends Ehrungen und Beförderungen durch Bür-
germeister Jürgen Gundacker vorgenommen.

Für 35 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr erhielt Reiner Weber 
das Goldene Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz, Stephan 
Schäfer wurde für eine 25-jährige Mitgliedschaft mit dem Silbernen 
Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz geehrt. Eric Schneider 
wurde für eine 15-jährige Mitgliedschaft mit der bronzenen Ehrenna-
del der Verbandsgemeinde geehrt, zudem wurde Dominik Schmidt 
zum Jugendwart bestellt. 
Oliver Feix und Thomas Hohn wurden zum Oberbrandmeister, Tim 
Conrad zum Löschmeister, Marc-Kevin Brand und Julian Paulus zum 
Feuerwehrmann befördert, Nico Mauß wurde zum Dienst in der Feu-
erwehr verpflichtet. 
Auf dem Bild von links: Thomas Hohn, Oliver Feix, Stephan Schä-
fer, Wehrleiter Markus Schmidt, Dominik Schmidt, Nico Mauß, stellv. 
Kreisfeuerwehrinspekteur Andreas Glahn, Marc-Kevin Brand, Reiner 
Weber, Tim Conrad, Julian Paulus, Eric Schneider, Bürgermeister Jür-
gen Gundacker und Erster Stadtbeigeordneter Helmut Weiske. 
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Sprechstunde des Bezirksbeamten
Der Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Zweibrücken, Herr 
POK Gab, hält am Dienstag, den 09.05.2017, von 16.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, im Bürgerhaus Hornbach eine Bürgersprechstunde 
ab. POK Gab ist erster Ansprechpartner für alle polizeilichen 
Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger in der Verbands-
gemeinde.
Hierzu ergeht herzliche Einladung.

KÄSHOfeN
Ortsbürgermeister Klaus-Martin weber
Tel. 06337/6083
Mobil 0173/6511757

KLEINBUNDENBACH
Ortsbürgermeister Karl Bißbort
Tel. 06337/721

Satzung

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Ortsgemeinde Kleinbundenbach

vom 27.04.2017
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO), sowie der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hier-
mit bekannt gemacht wird:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer 
Anlagen werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze 
ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
(1) bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsge-

setz verantwortlich sind, und der Antragssteller,
(2) bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der 
Leistung nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen 
Leistungen mit der Antragstellung.

(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsge-
bühren vom   28.03.2011, zuletzt geändert durch Satzung vom 
20.11.2015, außer Kraft.

Kleinbundenbach, den 27.04.2017
Siegel
Karl Bißbort
Ortsbürgermeister

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung  
der Ortsgemeinde Kleinbundenbach

I. Reihengrabstätten
1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 

2 der Friedhofssatzung für Verstorbene
 a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 250,00 €
 b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab 400,00 €
2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 

1 350,00  €
II. Verleihung von Nutzungsrechten an Sondergrabstätten
1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 

der Friedhofssatzung für
 a) eine Einzelgrabstätte  480,00 €
 b) eine Doppelgrabstätte 960,00 €
 c) jede weitere Grabstätte 480,00 €
 d) Tiefgrab (einstellig 2 Bestattungen) 870,00 €

 e) Tiefgrab (zweistellig 4 Bestattungen) 1.740,00 €
2. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 1. a) - e) bei späteren 

Bestattungen je Jahr
 a) eine Einzelgrabstätte 16,00 €
 b) eine Doppelgrabstätte 32,00 €
 c) jede weitere Grabstätte 16,00 €
 d) Tiefgrab (einstellig 2 Bestattungen) 29,00 €
 e) Tiefgrab (zweistellig 4 Bestattungen) 58,00 €
3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der 

ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Nr. 
1 a) - e) erhoben. Bei einer Wiederverleihung für einen Teilzeit-
raum von 5, 10, 15, 20 oder 25 Jahren werden pro Jahr die 
gleichen Gebühren wie nach Nr. 2. a) - e) erhoben.

4. Zusätzliche Beistellung einer Urne in einer bereits belegten Son-
dergrabstätte auf die Dauer der Ruhezeit je Beistellung 350,00 €

5. Für die Anpassung der Sondergrabstätte an die Ruhezeit der 
zusätzlich beigestellten Urne werden die gleichen Gebühren wie 
nach Nr. 2 a) - e) und Nr. 7 erhoben.

6. Verleihung des Nutzungsrechts an einer Urnensondergrabstätte 
für die Dauer der Nutzungszeit durch Berechtigte nach § 2 Abs. 2 
der Friedhofssatzung

 Urnensondergrabstätte zweistellig 780,00 €
7. Verlängerung des Nutzungsrechts bei späteren Beisetzungen je 

Jahr
 Urnensondergrabstätte zweistellig 26,00 €
8. Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten 

Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Nr. 6 erho-
ben. Bei einer Wiederverleihung für einen Teilzeitraum von 5, 10, 
15, 20 oder 25 Jahren werden pro Jahr die gleichen Gebühren 
wie nach Nr. 7 erhoben.

III. Ausheben und Schließen der Gräber
1. Bestattung von Verstorbenen (§ 12, 13, 14 und 15 der Friedhofs-

satzung)
 a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 Grabstätte bis 120 cm 417,00 €
 b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab 655,00 €
 c) Urnenbeisetzung je Beisetzung 179,00 €
 d) Tiefgrab für die Beisetzung in der Tiefe 1.012,00 €
2. Bei Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen wird ein 

Zuschlag in Höhe von 60 v. H., und an Sonn- und Feiertagen ein 
Zuschlag in Höhe von 100 v.H. (vorher 120 v.H. ) berechnet.

3. Für evtl. anfallende Zusatzarbeiten werden berechnet:
 a) Facharbeiter je Stunde 58,00 €
 b) Hilfsarbeiter je Stunde 48,00 €
 c) Zuschlag für schwer lösbaren Fels
 je Kubikmeter 155,00  €
4. Bei Grabaushub mit Handschachtung wird ein Zuschlag in Höhe 

von 50 v.H. (vorher 90 v.H.)erhoben (gilt nicht für Urnengräber).
IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch 
gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden 
Kosten sind von den Gebührenpflichtigen als Auslagen zu erstatten.
V. Benutzung der Leichenhalle
1. Für die Aufbewahrung
 a) einer Leiche/Urne bis zu 4 Tagen 155,00 €
 für jeden weiteren Tag 40,00 €
 b) Benutzung der Leichenhalle
 ohne Aufbewahrung 55,00  €
2. Für die
 a) Benutzung des Sezierraumes
 einschl. Reinigung 260,00  €
 b) Gestellung von Hilfskräften je Hilfskraft
 und Stunde 28,00 €
3. Reinigung nach Ausschmückung 42,00 €
VI. Gebühr für Abgrenzungsplatten
je Grab 52,00 €
VII. Genehmigungsgebühren
zur Errichtung von Grabmälern, Gedenkplatten und dergleichen 11,00 
€
Es wird auf § 24 Absatz 6 Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen, 
wonach Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, 
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindever-
waltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Zweibrücken, den 27.04.2017
Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land
Jürgen Gundacker, Bürgermeister

KLeiNSTeiNHAUSeN
Ortsbürgermeisterin Martina wagner
Tel. 06339/1373, E-Mail: wo-ma-wagner@t-online.de 
Bürgersprechstunde im Gemeindehaus, 1. Mittwoch im 
Monat 18.00 - 19.00 Uhr im DGH und nach telefonischer 
Vereinbarung

Wahlraum für die Wahl der Landrätin / 
des Landrats
am 7. Mai 2017

Der Wahlraum der Ortsgemeinde Kleinsteinhausen für die Wahl der 
Landrätin / des Landrates am 7. Mai 2017 befindet sich im Dorfge-
meinschaftshaus, Vereinsraum, Friedhofstr. 5, Kleinsteinhausen und 
nicht wie bisher in der Mehrzweckhalle.

Ausbau der Ortsdurchfahrt 
in Kleinsteinhausen, Baubeginn

Bekanntmachung
Die Ortsgemeinde Kleinsteinhausen baut gemeinsam mit dem LBM 
die Ortsdurchfahrt in Kleinsteinhausen aus. Die bauausführende Firma 
Arbeitsgemeinschaft Wolf & Sofsky/Theisinger und Probst hat dabei 
mitgeteilt, dass mit den Tiefbauarbeiten voraussichtlich ab 15.05.2017 
begonnen wird. Dabei erfolgt der Ausbau der einzelnen Teilabschnitte 
beginnend von Richtung Walshausen aus. Der Ausbau erfolgt unter 
Vollsperrung der jeweiligen Abschnitte, sodass es während der Bau-
phase zu Einschränkungen der Grundstückseinfahrten kommen kann.
Die betroffene Bevölkerung wird um Verständnis gebeten. Die Ortsge-
meinde wird bei Änderungen des Zeitablaufes oder dgl. weiter infor-
mieren.

Kleinsteinhausen, 02.05.2017
Wagner, Ortsbürgermeisterin

MAUSCHBACH
Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben
Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06338/1607, mobil: 0170/8111395

RieDeLBeRg
Ortsbürgermeister Peter Lethen
Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06339/1286, mobil: 0174/8382728
E-Mail: lethen-mail@t-online.de
www.riedelberg.com
Bürgersprechstunde des gemeinderates:
am letzten Donnerstag im Monat, 
19.30 Uhr - 20.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

ROSENKOPF
Ortsbürgermeister Jürgen Plagemann
Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06372/8030205, mobil: 0173/3803319

wALSHAUSeN
Ortsbürgermeister gunther Veith
Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06339/7269, www.derwalshauser.de

WIESBACH
Ortsbürgermeister Emil Mayer
Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06337/736, E-Mail: emil-mayer@myquix.de
www.wiesbach-pfalz.de

NICHTAMTLICHER TEIL

VERBANDSGEMEINDE

Kath. Kirchengemeinde Heilige Elisabeth
Gottesdienste

Samstag, 06.05.2017
08.00 Uhr  Nardini-Klinikum, heilige Messe
18.00 Uhr  St. Johann, Rimschweiler, Vorabendmesse
Sonntag, 07.05.2017
08.30 Uhr  Nardini-Klinikum, heilige Messe
09.00 Uhr  St. Pirmin, Bubenhausen, Amt
10.00 Uhr  St. Peter, Erstkommunionfeier
10.30 Uhr  Heilig Kreuz, Zweibrücken, Amt

Energietipp der Verbraucherzentrale  
Rheinland-Pfalz

Innen- oder Außendämmung?
(VZ-RLP / 25.04.2017) Hat man die Wahl, ist eine Dämmung der Haus-
wände von außen eine bessere Lösung zur Begrenzung von Wärme-
verlusten als eine Innendämmung. Denn bei der Außendämmung ist 
eine dickere Dämmschicht möglich und damit eine größere Dämmwir-
kung. Außerdem wird der Wohnraum nicht verkleinert, die Dämmung 
ist bautechnisch einfacher auszuführen und Wärmebrücken können 
vollständig überdeckt werden.
Bestimmte Gründe können aber auch für eine Innendämmung spre-
chen: Erhaltenswerte oder gar denkmalgeschützte Fassaden oder 
wenn in einer Wohnungseigentümergemeinschaft die Entscheidung 
gegen eine Außendämmung gefallen ist. Sollte nur eine Innendäm-
mung in Frage kommen, muss beim Einbau sehr sorgfältig gearbeitet 
werden. Es darf keine warme Raumluft hinter die Dämmkonstruktion 
gelangen, sonst kann es zu Wasserdampfausfall und Feuchteschäden 
kommen. Ob eine zusätzliche Dampfsperre einzubauen ist, muss im 
Einzelfall geklärt werden. Hierzu und zu allen Fragen des Energiespa-
rens in Haus und Haushalt berät der unabhängige Energieberater der 
Verbraucherzentrale nach Terminvereinbarung.
Der Energieberater hat am Donnerstag, den 11. Mai von 13.30 - 
18:00 Uhr Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung in 
Zweibrücken, Landauer Straße 18-20, Raum 203. Die Beratungsge-
spräche sind kostenlos. Voranmeldung unter: 0 63 32/80 62-307.

Deutsche Rentenversicherung
Rentenversicherung bescheinigt Rentenhöhe für 

Steuererklärung
Wer als Rentner eine Steuererklärung für das Jahr 2016 abgeben 
muss, erhält von der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz 
eine Bescheinigung über die Höhe der Rente und der gezahlten Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversicherung im Jahr 2016. Diese Anga-
ben werden für das Ausfüllen der Steuervordrucke „Anlage R“ und 
„Anlage Vorsorgeaufwand“ benötigt.
Ein Anruf unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 1000 480 
16 genügt und die Bescheinigung wird per Post zugesandt. Auch 
im Internet kann sie unter www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de 
(„Services - Online-Dienste - Versicherungsunterlagen anfordern und 
einsehen“) bestellt werden. Dazu sollte man seine Versicherungsnum-
mer bereithalten.
Viele Rentner müssen übrigens keine Steuern zahlen. Wer 2016 erst-
mals eine Rente bekommen hat, muss erst Steuern zahlen, wenn die 
Bruttorente höher als rund 14 350 Euro jährlich ist (bei Verheirateten 
sind es 28 700 Euro) oder wenn zusätzlich zur Rente noch andere 
Einkünfte, wie Zins- oder Mieteinnahmen, erzielt werden.
Weitere Auskünfte gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz in Speyer, Eichendorffstraße 4 - 6. Auskünfte zu kon-
kreten steuerlichen Fragen können und dürfen aber nur die Finanzäm-
ter, Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater geben.
Über die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz:
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz mit Hauptsitz in 
Speyer betreut 1,4 Millionen Versicherte, 80 000 Arbeitgeber und zahlt 
644 000 Renten. Mit ihrem Beratungsnetz ist sie in allen Fragen der 
Altersvorsorge und Rehabilitation der regionale Ansprechpartner in 
Rheinland-Pfalz, als Verbindungsstelle zu Frankreich und Luxemburg 
auch bundesweit.



Zweibrücken-Land - 15 - Ausgabe 18/2017

ALTHORNBACH

Prot. Kirchengemeinde Althornbach
Anschrift der Kirchengemeinden: Pfr. Daniel Seel, Prot. Pfarramt, 
Im Klosterbezirk 9, 66500 Hornbach,
Tel.: 06338/993040, Fax: 06338/993041. Kto.Nr. IBAN: DE66 5425 
0010 00750 0302 96, Sparkasse Südwestpfalz, BIC: MALADE51SWP. 
Wir sind im Internet unter http://www.evk-hornbach.de zu finden. 
Email: pfarramt@evk-hornbach.de. Bürozeiten im Pfarrhaus: Dienstag 
und Freitag von 09.00-12.00 Uhr
(alle anderen Termine bitte unter Hornbach nachlesen)
Sonntag, 7. Mai 2017
10.00 Uhr  Gottesdienst, Klosterkirche Hornbach, Lektorin Birgit 

Schery

BATTWEILER

Prot. Kirchengemeinde Battweiler
Gottesdienst

Sonntag, 7. Mai 2017
14.00 Uhr  Konfirmationsgottesdienst
Konfirmiert werden in der Protestantischen Kirche Battweiler:
Ella Annawald, Battweiler
Charlotte Klos, Battweiler
Linda Ziemerle, Battweiler
Janne Zimmer, Battweiler

Einladung zum Frauenfrühstück
am Dienstag, 9. Mai 2017 von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr, Karolinenhaus 
Battweiler. Thema Protestanten in IRIAN JAYA - Partnerschaftspro-
gramm.
Referent: Wilmann Buba. Männliche Gäste sind auch herzlich willkom-
men.

BECHHOFEN

Pfarrei Hl. Bruder Konrad,  
Gemeinde St. Michael, Bechhofen

Donnerstag, 04.05.2017
Bechhofen  ab 9.00 Uhr Krankenkommunion ( PR Dully)
Bechhofen  18.00 Uhr Rosenkranzgebet
Bechhofen  18.30 Uhr Eucharistische Anbetung
Freitag, 05.05.2017
Labach  18.30 Uhr Dankamt der Erstkommunionkinder u. ihrer 

Familien
Samstag, 06.05.2017
Martinsh.  18.30 Uhr Vorabendmesse
Reifenb.  18.30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 07.05. Bruder-Konrad-Ritt
Labach  09.00 Uhr Treffen der Reiter und Wagen
Wallh.  10.00 Uhr Festgottesdienst mit Pferdesegnung vor 

der Kirche
Anschließend Gelegenheit zum Mittagessen im Festzelt auf dem Dorf-

platz
Martinsh. 18.00 Uhr Maiandacht
Bechh. 08.00 Uhr Maiandacht
Dienstag, 09.05.2017
Bechh.  ca. 15.00 Uhr Maiandacht an der Kapelle (PR Dully)
Bechh.  19.00 Uhr hl. Messe ; anschl. Maiandacht
Donnerstag, 11.05.2017
Bechh.  18.00 Uhr Rosenkranzgebet
Bechh.  18.30 Uhr Eucharistische Anbetung
Pfarrbüro Martinshöhe, Tel. 06372/1486, Fax 06372/507699
eMail: pfarramt.matinshoehe@bestum-speyer.de / Homepage : www.
pfarrei-martinshoehe.de
Öffnungszeiten: Montag von 15.00-17.30 Uhr; Dienstag bis Donners-
tag von 09.00-12.00 Uhr
Pfr. Leineweber: Tel. 0151/14879790
PR Dully: Tel. 06375/809887,
eMail: steffen.dully@bistum-speyer.de

GR Harstick: Tel. 06332/9025101,
eMail: lars.harstick@bistum-speyer.de
Frühschoppen: Sonntags, ab 10.00 Uhr im Pfarrheim, bzw. nach dem 
Gottesdienst
Am Dienstag, 09.05.2017 feiern wir mit PR Dully und Seniorinnen & 
Senioren aus der Pfarrei Bruder Konrad um 15.00 Uhr eine Maian-
dacht an der Kapelle ( bei Regen in der Kirche). Anschl. sind alle ganz 
herzlich zu Kaffee & Kuchen im Pfarrheim eingeladen. Wenn sie gefah-
ren werden wollen oder einen Kuchen spenden, nehmen sie bitte mit 
Fa. Richtscheid (tel. 3456) Kontakt auf.
Die Pfarrei Hl. Bruder Konrad, Martinshöhe, lädt Sie ganz herzlich 
ein zum Bruder-Konrad-Ritt
Sonntag, 7. Mai 2017
09.00 Uhr Treffen der Reiter und Wagen an der Kirche in Labach
10.00 Uhr Festgottesdienst mit Pferdesegnung vor der kath. 

Kirche in Wallhalben
Anschl.  Gelegenheit zum Mittagessen im Festzelt auf dem 

Dorfplatz

Prot. Kirchengemeinde Bechhofen
Sonntag, 07.05.2017
09.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Dr. Bonkhoff)
Montag, 08.05.2017
18.30 Uhr Gitarrenkurs E in Lambsborn
Dienstag, 09.05.2017
17.00 Uhr Kinderkreis Kirchenspatzen
Donnerstag, 11.05.2017
18.00 Uhr Gitarrenkurs Kids in Lambsborn
Protestantisches Pfarramt, Hauptstraße 48, 66894 Lambsborn
Wenden Sie sich bitte in allen Angelegenheiten bis 23.07.17 an das 
Pfarramt in Bruchmühlbach, Tel.: 06372-6761
eMail: pfarramt.lambsborn@kabelmail.de

TuS Eintracht Bechhofen 1912 e.V.
 Spiele am Wochenende

Sonntag, 07.05.2017
13.15 Uhr SG Bechh./Lambsb. II - TuS Gries
15.00 Uhr SG Bechh./Lambsb. - TuS Landstuhl II
Beide Spiele finden in Bechhofen statt.

Obst- und Gartenbauverein Bechhofen
Bitte beachten Sie:

Der Stammtisch für den Monat Mai kann wegen der Landratswahlen 
am 7. Mai 2017 nicht stattfinden. Zum nächsten Stammtisch am 11. 
Juni 2017 landen wir sie herzlich ein.
Wegen der Landratswahlen können die Räumlichkeiten im Dorfge-
meinschaftshaus nicht genutzt werden. Aus diesem Grund muss auch 
das Frühlingsfest verschoben werden.
Das Frühlingsfest des Obst- und Gartenbauvereins findet nun am 21. 
Mai 2017 statt.

CONTwig

Kath. Pfarrei Hl. Pirminius Contwig
Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius Contwig

Sonntag, 07.05.2017
10.30 Uhr Amt für die Lebenden und Verstorbenen der Fami-

lien Schlachter und Semar; 3. Sterbeamt für Werner 
Müller; Jgd. für Marianne Glass (Pfr. Müller)

17.00 Uhr Maiandacht mit den Erstkommunionkindern, mit-
gestaltet von der kfd; anschließend gemütliches 
Beisammensein mit Maibowle im Pfarrsaal

Dienstag, 09.05.2017
14.00 Uhr Seniorennachmittag
19.00 Uhr Amt zu Ehren der Mutter Gottes des guten Rates (G)
20.00 Uhr Kirchenchor Singstunde
Mittwoch, 10.05.2017
08.00 Uhr Frauenmesse ; anschließend gemeinsames Frühstück 

im Pfarrsaal
10.30 Uhr Wortgottesfeier im Haus Sarepta
19.30 Uhr kfd Vortrag: „Babettes Fest“, der Film den der Papst 

empfiehlt, mit Paul Beyer
Freitag, 12.05.2017
19.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst der Firmvorbereitung
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Kath. Kirchengemeinde Maria Königin der Engel 
Stambach

Samstag, 06.05.2017
18.30 Uhr Vorabendmesse- Amt für Edwin Ziehl; Amt für Kurt 

und Irma Schäfer (Pfr. Schanne)
Donnerstag, 11.05.2017
19.00 Uhr hl. Messe
Freitag, 12.05.2017
20.00 Uhr Kirchenchor Singstunde
Kath. Pfarrbüro der Pfarrei Hl. Pirminius, Kirchgarten 7, 66497 Cont-
wig, Tel.:06332/5716, Fax.: 06332/569505,
E-Mail: pfarramt.contwig@bistum-speyer.de
Homepage: www.Pfarrei-contwig.de

Prot. Pfarramt Contwig
07.05.2017
09.00 Uhr  Stambach Predigtgottesdienst
10.00 Uhr  Contwig
 Jubilate
 Pfarrerin Gundacker
Folgende Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung:
Prot Pfarramt Contwig:
Frau Pfrin. Silke Gundacker
Tel. 06332/5757, Fax 06332/569205
Prot. Kindergarten Contwig:
Tel. 06332/5425
Gemeindehausvermietung:
Frau Jutta Döring, Tel. 0171/2087818
Kirchendienerin Contwig:
Frau Rita Hinz, Dörrenbachstr. 6,
66497 Contwig, Tel. 06332/568835
für die Kirchengemeinde Stambach:
Frau Gerlinde Barth, Tel. 06336/993198

VT Contwig
Steakabend

Familie Demmeré und die VT Contwig begrüßen alle Gäste von nah 
und fern zum Thema „Steakabend“ am Freitag, den 05.05.2017 ab 
18:00 Uhr in der neu renovierten Gaststätte der VT Contwig Schil-
lerstraße 22, 66497 Contwig. Die Nachfrage ist groß, somit wird um 
Reservierung unter 06332/5180 oder 0176/70213388 gebeten. Im 
Gepäck sollten sein gute Laune und großer Hunger und Durst.  Wir 
freuen uns auf euer Kommen.

Pfälzerwald-Verein Ortsgruppe Contwig e.V.
Rundwanderung bei Dimbach

Wir laden unsere Mitglieder und Freunde am Sonntag, dem 7. Mai 
2017 recht herzlich zu unserer nächsten Planwanderung bei Dimbach 
ein. Die Abfahrt ist für 09:00 Uhr am Rathaus in Contwig vorgesehen. 
Die Wanderung führt über 12 km rund um Dimbach, vorbei an Darstein 
und Schwanheim. Die Einkehr ist nach rund 9 km in der Wasgau-Hütte 
geplant. Eine Abkürzung der teilweise anstrengenden Strecke ist nicht 
möglich. Bei Bedarf besteht jedoch die Möglichkeit in der Wasgau-
Hütte zu pausieren und es wird die Abholung organisiert. Gäste sind 
herzlich willkommen. Es besteht Mitfahrgelegenheit.

Monatsversammlung
Zu unserer Monatsversammlung am Montag, dem 8. Mai 2017 um 
20:00 Uhr im Wanderheim am Mühlberg laden wir unsere Mitglieder 
recht herzlich ein. Auf der Tagesordnung stehen aktuelle Fragen zur 
Vereinsarbeit und die Planung kommenden Wanderungen und Veran-
staltungen. Wir bitten unsere Mitglieder um zahlreiche Teilnahme.

Tennisclub Contwig
Saisoneröffnung, Samstag 06.05.2017, 15.00 Uhr
Der Tennisclub Contwig eröffnet offiziell die Saison 2017 und lädt alle 
Mitglieder und Freunde des Tennissports ganz herzlich dazu ein.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch Kinder kön-
nen kostenlos ein Schnuppertraining absolvieren. Es sind lediglich 
Sportschuhe mitzubringen. Bälle und Schläger werden vom Verein 
gestellt.
Der Verein beteiligt sich diese Jahr an der deutschlandweiten Aktion 
„Deutschland spielt Tennis“, die vom Deutschen Tennis Bund unter-
stützt wird.
Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Nachmittags und abends 
wird gegrillt. Weiterhin gibt es Kaffee und Kuchen.

Spiele des Vereins
Samstag, 06.05.2017
09.00 Uhr  Gemischt U12, TC Rodalben 1 - TC Contwig 1
09.00 Uhr  Jungen U 18, TC Weiss-Blau Zweibrücken 2 - TC 

Contwig 1
13.30 Uhr  Herren 40, TC Contwig 1 - TC 1986 Ottersheim 1

Sonntag, 07.05.2017
10.00 Uhr  Herren, TC Contwig 1 - TC Rot-Weiss Pirmasens 3
10.00 Uhr  Herren 30,   FC TA Fischbach 1 - TC Contwig 1
Mittwoch, 10.05.2017
15.00 Uhr  Herren 60, TC Deidesheim 1 - TC Contwig 1
Freitag, 12.05.2017
15.30 Uhr  Jungen U15, TC Contwig 1 - TC Weiss-Blau Zweibrü-

cken 2

SV Palatia Contwig 1920 e.V.
Spiele am Wochenende
Samstag, 6.5.2017
11:00 Uhr  (G-Jugend) SG Rieschweiler - SV Palatia Contwig
14:30 Uhr  (C-Jugend) SV Palatia Contwig - SV Lemberg
14:45 Uhr  (D-Jugend) SV Lemberg - SG Contwig/Großsteinhau-

sen II
16:00 Uhr  (B-Jugend) TSG Trippstadt - SV Palatia Contwig
16:00 Uhr  (A-Jugend) SV Palatia Contwig - TuS/DJK Pirmasens
18:00 Uhr  (A-Klasse) SV Palatia Contwig - SV Ixheim
20:00 Uhr  Mallorca-Party mit DJ Playlist im Palatia Sportheim
Sonntag, 7.5.2017
11:00 Uhr  (D-Jugend) SG Contwig/Großsteinhausen -JSG 

Münchweiler/Rodalben II
13:15 Uhr  (C-Klasse) SV Palatia Contwig II - FC Hengsberg II

Gemeindebücherei Contwig
Basteln für den Muttertag

Am Freitag, 12.05.2017 um 16.00 Uhr
Dazu laden wir sehr herzlich ein!
Für jede Altersstufe ab 6 Jahre
Wir bitten um Anmeldung bis zum 11.05.
Wir basteln mit einer speziellen Serviettentechnik und bitten um Ver-
ständnis, keine Details preiszugeben.
Es soll ja eine Überraschung werden.
Anmeldung: gemeindebuecherei.contwig@gmx.de
Und während der Öffnungszeiten auch telefonisch
06332/9079137
Di. 16.00-18.00 Uhr, Mi. 17.00-18.00 Uhr, Do. 17.00-19.00 Uhr
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Anmeldung
Hiermit melde ich mich an für den 12.05.2017,
„Basteln“

Name .........................................................................

Vorname ....................................................................

Tel. ……………………………………………………....

"

LandFrauenverein Contwig
„Kartoffeln als Beilage“

Zu diesem praktischen Vortrag mit Kostproben laden wir unsere Mit-
glieder aber auch sehr herzlich Nichtmitglieder ein.
Am Do., 4. Mai 2017, 1930 Uhr im Rathaus Contwig
Referent: Bernhard Wacker
Bitte Probiergeschirr mitbringen!
Teilnahmebetrag: Umlage
Wer am 18. Mai mitfahren möchte zur Straußenfarm
Hermersberg kann sich noch anmelden.
Abschluss in der Pizzeria.
Abfahrt um 14.00 Uhr am Rathaus.
Wir bilden Fahrgemeinschaften.

SC Stambach
Spiele des Vereins

Herren - Meisterschaftsspiel
B-Klasse West ZW/PS
TV Althornbach - SC Stambach
Sonntag, den 07.05.2017, 15:00 Uhr
Damen - Meisterschaftsspiel
Bezirksliga Westpfalz/Süd
SG Rimschweiler/Hornbach - SC Stambach
Samstag, den 06.05.2017, 18:00 Uhr

DELLFELD

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. Cyriakus Thaleischweiler-Fröschen
Gemeinde: Mariä Himmelfahrt in Nünschweiler

Gottesdienstzeiten:
Sonntag, den 07.05.2017
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Nünschweiler
Freitag, den 12.05.2017
18.00 Uhr  Vesper in Nünschweiler

Informationen:
Thaleischweiler-Fröschen: Die Katholische Frauengemeinschaft 
St. Margaretha und der Protestantische Frauenkreis in Thaleischwei-
ler-Fröschen laden zur traditionellen Maibowle am Dienstag, den 
16.05.2017 ins Pfarrheim ein. Beginn ist um 18.00 Uhr mit einer Wort-
gottesfeier im Pfarrheim. Hierzu sind alle herzlich eingeladen.
Kontakte:
Pfarrbüro Thaleischweiler-Fröschen:
Frau Gudrun Zink, Frau Jennifer Schäfer
Dienstag u. Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr,
Donnerstag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
E-Mail: pfarramt.thaleischweiler-froeschen@bistum-speyer.de
Tel. 06334/1283, Fax: 06334/983526,
Handy Pfarrer (für Notfälle): 0171/7593557
E-Mail: manfred.leiner@bistum-speyer.de
Pfarrbüro Petersberg:
Gemeindereferentin Frau Egle Rudyte-Kimmle
Donnerstag von 16.30 Uhr - 18.30 Uhr
E-Mail: egle.rudyte-kimmle@bistum-speyer.de
Tel. 06334/2111 - 0151/14879853

Katholische öffentliche Bücherei Maßweiler:
Donnerstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Sonntag von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Prot. Kirchengemeinde Dellfeld
Sonntag, den 7.05.2017
09.00 Uhr  Gottesdienst
Samstag, den 13.05.2017
13.30 Uhr  Bibeldetektive
Pfarrerin A. Rheinheimer ist über die Telefonnummer 06336-321 zu 
erreichen.

DIETRICHINGEN

Prot. Kirchengemeinde 
 Hornbach-Brenschelbach

(alle anderen Termine bitte unter Hornbach nachlesen!)
Anschrift der Kirchengemeinden: Pfr. Daniel Seel, Prot. Pfarr-
amt, Im Klosterbezirk 9, 66500 Hornbach, Tel.: 06338/993040, Fax: 
06338/993041. Kto.Nr. IBAN DE66 5425 0010 00750 0302 96, Spar-
kasse Südwestpfalz, BIC MALADE51SWP. Wir sind im Internet unter 
http://www.evk-hornbach.de zu finden. Email: pfarramt@evk-horn-
bach.de; Bürozeiten Pfarrhaus: Dienstag und Freitag von 09.00-12.00 
Uhr.

GROSSBUNDENBACH

Prot. Kirchengemeinde Großbundenbach
Sonntag, 07.05.2017
09:15 Uhr Gottesdienst in Großbundenbach
Sonntag, 14.05.2017
09:15 Uhr Gottesdienst in Großbundenbach
Das Pfarramt ist telefonisch erreichbar unter 06337/314, E-Mail: pfarr-
amt.wiesbach@evkirchepfalz.de

GROSSSTEINHAUSEN

Kath. Pfarrei Hl. Pirminus Contwig
Kath. Kirchengemeinde 

St. Cyriakus Großsteinhausen
Sonntag, 07.05.2017
09.00 Uhr Amt für die Gemeinde (Pfr. Dydo)
Montag, 08.05.2017
20.15 Uhr Kirchenchor Singstunde
Mittwoch, 10.05.2017
18.00 Uhr Maiandacht
Kath. Pfarrbüro der Pfarrei Hl. Pirminius, Kirchgarten 7, 66497 Cont-
wig, Tel.: 06332/5716, Fax.: 06332/569505, E-Mail: pfarramt.cont-
wig@bistum-speyer.de, Homepage: www.Pfarrei-contwig.de

Prot. Kirchengemeinde Großsteinhausen-
Bottenbach

Die Kirchengemeinde lädt ein zu den Gottesdiensten:
Sonntag, 07.05.
10:00 Uhr Großsteinhausen Konfirmation
Unsere Konfirmanden 2017:
aus Bottenbach
Sarah Bastian, Joris Büchner, Maike Herrmann, Pascal Jennewein, 
Marvin Melcher, Alexandra Metz, Julia Steuer, Celine Weber, Moritz 
Weber,
aus Großsteinhausen
Antonia Frantzen, Samira Kern, Felix Metz
aus Kleinsteinhausen
Tom-Lukas Heilmann, Jonas Pfeifer
aus Riedelberg
Marie Limycz
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Weitere Termine:
jeden Donnerstag Kirchenchorprobe um 20:00 Uhr im Gemeinde-
haus Großsteinhausen
Sie erreichen Pfarrerin Verena Krüger unter der Adresse Hauptstraße 
30, 66484 Großsteinhausen. Tel: 06339/341, email:pfarramt.gross-
steinhausen@evkirchepfalz.de, website:www.protkirchegrossstein-
hausen.jimdo.com

HORNBACH

Kath. Pfarrei Hl. Pirminius Contwig
Kath. Kirchengemeinde St. Pirminius Hornbach

Sonntag, 07.05.2017
10.30 Uhr Amt für Eltern Ludwig und Paula Homberg (Pfr. Poete)
Dienstag, 09.05.2017
20.00 Uhr Chorprobe „Cantus Novus“
Kath. Pfarrbüro der Pfarrei Hl. Pirminius, Kirchgarten 7, 66497 Cont-
wig, Tel.: 06332/5716, Fax.: 06332/569505, E-Mail: pfarramt.cont-
wig@bistum-speyer.de, Homepage: www.Pfarrei-contwig.de

Prot. Kirchengemeinde  
Hornbach-Brenschelbach

Anschrift der Kirchengemeinden: Pfr. Daniel Seel, Prot. Pfarramt, 
Im Klosterbezirk 9, 66500 Hornbach,
Tel.: 06338/993040, Fax: 06338/993041. Kto.Nr. IBAN DE66 5425 
0010 00750 0302 96, Sparkasse Südwestpfalz, BIC MALADE51SWP. 
Wir sind im Internet unter http://www.evk-hornbach.de zu finden. 
Email: pfarramt@evk-hornbach.de; Bürozeiten Pfarrhaus: Dienstag 
und Freitag von 09.00-12.00 Uhr.
Freitag, 5. Mai
09.00 Uhr  Frauenfitness, Jugendheim Hornbach
19.00 Uhr  Offenes Jugendheim, Jugendheim Hornbach
Sonntag, 7. Mai
10.00 Uhr  Gottesdienst, Klosterkirche Hornbach, Lektorin Birgit 

Schery
Montag, 8. Mai
09.15 Uhr  Hauskreis
Dienstag, 9. Mai
09.00 Uhr  Aero Step Gymnastik, Pirminiushalle Hornbach
16.30 Uhr  Präparandenunterricht, Jugendheim Hornbach
Mittwoch, 10. Mai
09.00 Uhr  Schwung für den Alltag, Jugendheim Hornbach
Donnerstag, 11. Mai
09.00 Uhr  Krabbelgruppe, Jugendheim Hornbach
14.30 Uhr  Sanfte Senioren-Fitness, Pirminiushalle Hornbach
Freitag, 12. Mai
09.00 Uhr  Frauenfitness, Jugendheim Hornbach
19.00 Uhr  Offenes Jugendheim, Jugendheim Hornbach

SPD Ortsverein Hornbachtal
Am 11. Mai 2017 um 19:00 Uhr findet unsere Jahreshauptversamm-
lung im Bürgerhaus Hornbach, Johann-Nikolaus-Götz Saal statt.
An diesem Abend dürfen wir auch unsere Bundestagsabgeordnete 
Angelika Glöckner begrüßen.
Nach einem Grußwort steht Sie uns für Fragen zu Ihrer Arbeit im 
Bundestag und zur bevorstehenden Bundestagswahl zur Verfügung. 
Hierzu laden wir auch interessierte Bürgerinnen und Bürger ab 19:45 
Uhr ganz herzlich ein.

Landfrauenverein Hornbach
Einladung zum Kaffeenachmittag mit Vortrag „Das Leben ist ein 
Geschenk! - Packe es aus“. 
Am Samstag, den 13.05.2017 treffen wir uns ab 15.00 Uhr im Bürger-
haus zum gemütlichen Kaffeenachmittag. Im Anschluss gegen 16.00 
Uhr wird Referentin Frau Röser-Hammer einen Vortrag halten. Anmel-
dung bitte bei Hilde Reschke, Tel. 06338-456 oder Irmgard Seegmül-
ler, Tel. 06338-1662.

PWV Hornbach
Seniorenwanderung

Donnerstag, den 11. Mai 2017
Am Donnerstag, den 11.05.2017 treffen sich die Senioren des PWV 
Hornbach um 14:00 Uhr an der Apotheke in Hornbach. Die Wander-
strecke beträgt ca. 6 km und ist den Witterungsbedingungen ange-
passt. Den Abschluss bildet wie immer eine Einkehr mit unserer 
Wanderführerin Ursel Kipp. Gäste sind herzlich willkommen.

Angelsportverein Hornbach e.V.
Der Angelsportverein Hornbach e.V. lädt alle Mitglieder zur monatli-
chen Versammlung am 06.05.2017 um 20.00 Uhr im Sportheim Horn-
bach, ein.

Tischtennisverein Hornbach
Generalversammlung

Die Generalversammlung des TTV Hornbach findet am Freitag, den 
19.05.2017 um 19.30 Uhr im Johann-Nikolaus Götz Saal der Pirmini-
ushalle Hornbach statt.
Alle Mitglieder des Vereins sind hierzu eingeladen
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
Begrüßung durch den Vorsitzenden
Berichte der Abteilungsleiter
Bericht der Kassiererin
Entlastung der Vorstandschaft
Sonstiges
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen.

KLEINSTEINHAUSEN

Arbeitskreis familienfreundliche Gemeinde 
Kleinsteinhausen

 „Mittagstisch“ 
Die neuen Termine im Dorfgemeinschaftshaus um 12.00 Uhr: 
18.05.2017: Sauerkraut, Rippchen, Püree, Dessert
(Anmeldeschluss: 15.05.2017)
01.06.2017: Schwenksteaks, Nudelsalat, Dessert
(Anmeldeschluss: 29.05.2017)
Mittwoch 14.06.2017: Kartoffelsuppe, Rostige Ritter, Obst
(Anmeldeschluss: 12.06.2017)
Anmeldung bei Inge Blinn Telefon 1542 (Montag bis Freitag von 11.00 
- 13.00 Uhr).
Der Preis liegt zwischen 4 und 5 € (ohne Getränke). 
Ein Abholservice für ältere Mitbürger wird gerne organisiert.

Förderkreis Dorfgemeinschaft  
Kleinsteinhausen e.V.

Sehr geehrte Mitglieder, zur Mitgliederversammlung lade ich Sie recht 
herzlich ein für Freitag 05.05.2017 um 19:00 Uhr ins Sitzungszimmer 
im DGH Kleinsteinhausen.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Dorffest
3.  Sanierung Ehrenmal
4.  Verschiedenes
Über Ihr Kommen würde ich mich sehr freuen.

MAUSCHBACH

Dorferneuerung 2017
Arbeitskreis: Dorfgemeinschaft/Vereine

Freitag, den 5. Mai
Mauschbach DGH 19:00 Uhr
Ortsbürgermeister Planungsbüro Wolf
Bernhard Krippleben

RIEDELBERG

Kath. Pfarrei hl. Pirminius Contwig
Kath. Kirchengemeinde Unbefleckte Empfängnis 

Mariä Riedelberg
Samstag, 06.05.2017
18.30 Uhr Vorabendmesse - Amt als 2. Sterbeamt für Jakob 

Becker; Jgd. für die Verstorbenen der Familien Wag-
ner und Allendorf (Pfr. Müller)
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Montag, 08.05.2017
20.00 Uhr Kirchenchor Singstunde (DGH)
Kath. Pfarrbüro der Pfarrei hl. Pirminius, Kirchgarten 7, 66497 Cont-
wig, Tel.: 06332/5716, Fax.: 06332/569505, E-Mail: pfarramt.cont-
wig@bistum-speyer.de
Homepage: www.Pfarrei-contwig.de

TTC Riedelberg 1969 e.V.
Richtfest Neubau Sporthalle

Am Freitag, den 12.05.2017 ab 18:00 Uhr wird der TTC Riedelberg 
1969 e.V. im Rahmen des Neubaus seiner Sporthalle das Richtfest 
feiern.
Hierzu sind alle Helfer mit Begleitung recht herzlich eingeladen.

ROSENKOPF

Heimat- und Kulturverein Rosenkopf e.V.
Hallo Frauen, unser nächster Spieleabend findet am 10. Mai um 19.00 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Rosenkopf statt.
Wie immer ganz herzliche Einladung.

WALSHAUSEN

Kath. Kirchengemeinde hl. Cyriakus 
 Thaleischweiler-Fröschen

Gemeinde: Mariä Himmelfahrt in Nünschweiler
Bitte weiteren Text unter nichtamtlich Dellfeld nachlesen.
x

Prot. Pfarramt Nünschweiler
Unsere Gottesdienste im Mai 2017

Sonntag, 07.05.2017
10.00 Uhr  Nünschweiler
11.00 Uhr  Windsberg
Sonntag, 14.05.2017 (Muttertag)
10.00 Uhr  Nünschweiler
Sonntag, 210.5.2017
10.00 Uhr  Nünschweiler
11.00 Uhr  Windsberg
Christi Himmelfahrt, 25.05.2017
10.30 Uhr  Luthersbrunn, Zentr. regionaler Himmelfahrts-Gottes-

dienst der Kooperationsregion
 „West“, anschl. Mittagessen und Kaffeetafel
Sonntag, 28.05.2017
10.00 Uhr  Nünschweiler
11.00 Uhr  Walshausen

WIESBACH

Pfarrei Hl. Bruder Konrad
Gemeinde Mariä Himmelfahrt, Wiesbach mit  

Großbundenbach, Kleinbundenbach und Käshofen
Samstag, 05.05.2017
Labach  18.30 Uhr Dankamt der Erstkommunionkinder u. ihrer 

Familien
Samstag, 06.05.2017
Martinsh.  18.30 Uhr Vorabendmesse
Reifenb.  18.30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 07.05.2017 - Bruder - Konrad - Ritt
Labach  09.00 Uhr Treffen der Reiter und Wagen
Wallh. 10.00 Uhr Festgottesdienst mit Pferdesegnung vor 

der Kirche
 Anschließend Gelegenheit zum Mittagessen im Fest-

zelt auf dem Dorfplatz
Martinsh.  18.00 Uhr Maiandacht
Bechh.  18.00 Uhr Maiandacht

Pfarrbüro Martinshöhe, Tel. 06372/1486, Fax 06372/507699
eMail: pfarramt.matinshoehe@bestum-speyer.de/Homepage: 
www.pfarrei-martinshoehe.de
Öffnungszeiten: Montag von 15.00 - 17.30 Uhr; Dienstag bis Don-
nerstag von 09.00 - 12.00 Uhr
Pfr. Leineweber: Tel. 0151/14879790
PR Dully: Tel. 06375/809887, eMail: steffen.dully@bistum-speyer.de
GR Harstick: Tel. 06332/9025101, eMail: lars.harstick@bistum-
speyer.de
Kath. Kirchchor: Chorprobe mittwochs um 19.30 Uhr
Bücherausleihe: mittwochs von 17.00 - 19.00 Uhr
Die Pfarrei Hl. Bruder Konrad, Martinshöhe, lädt Sie ganz herzlich ein 
zum Bruder-Konrad-Ritt Sonntag, 7. Mai 2017.
09.00 Uhr: Treffen der Reiter und Wagen an der Kirche in Labach
10.00 Uhr: Festgottesdienst mit Pferdesegnung vor der kath. Kirche 
in Wallhalben
Anschließend Gelegenheit zum Mittagessen im Festzelt auf dem Dorf-
platz.

Prot. Kirchengemeinde Wiesbach
Sonntag, 07.05.2017
10:30 Uhr  Gottesdienst in Wiesbach
Sonntag, 14.05.2017
10:30 Uhr  Gottesdienst in Wiesbach
Das Pfarramt ist telefonisch erreichbar unter 06337/314.
E-Mail: pfarramt.wiesbach@evkirchepfalz.de.

Pendeln nicht verteufeln – Rahmenbedin-
gungen verbessern

Angesichts der zunehmenden Pendlerzahl fordert der GStB, die Rah-
menbedingungen für Berufspendler weiter zu verbessern. Zu diesem 
Zweck müssen alle Akteure – Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer – zusammen an Konzepten zur Stär-
kung der Vereinbarkeit von Arbeit, Familie, Mobilität und Freizeit 
arbeiten. Ein verstärkter Ausbau des Schienennahverkehrs und ins-
besondere Investitionen in den ÖPNV sind ebenso notwendig wie die 
Stärkung alternativer Arbeitsmodelle, z.B. das vermehrte Setzen auf 
Telearbeit, unterstützt durch Co-Working-Places. Forderungen wie 
die Abschaffung der Pendlerpauschale sind hier das falsche Signal. 
Pendeln sollte nicht per se verteufelt werden. Viele Menschen ent-
scheiden sich bewusst für ein Leben außerhalb der Städte, da dort 
nicht nur günstigerer Wohnraum vorhanden ist, sondern viele auch 
die gelebte örtliche Gemeinschaft schätzen und nicht mit jedem Job-
wechsel umziehen möchten.

wittich.de/gruss

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben

Familienanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt
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     Treffpunkt
Deutschland.de

Reisen?

Zweibrücken

Reisepo
Rta

l

Heimat neu entdecken.

Wenn die zarten Gelenke der 
Finger an Arthrose erkranken, 
ist dies besonders bitter. Sie 
schmerzen dann nicht nur, sind 
nicht nur  entzündet und verdickt, 
es bilden sich oft auch auffäl
lige Knötchen, und die Spitze 
des Zeigefingers verbiegt sich 
zum kleinen Finger hin. So leiden 
viele Betroffene auch an den 
sichtbaren Veränderungen ihrer 
einst so schönen Hände.  Zu  
dem fallen so manche Gegen
stände aus der Hand und selbst 
einfachste Alltagsbewegungen 
sind nur noch mühsam mög
lich. Welche Behandlungsform 

ist nun die wirksamste und wird 
dennoch viel zu wenig emp
fohlen? Zu dieser und allen an
deren Arthroseformen gibt die 
Deutsche ArthroseHilfe in ihrem 
Ratgeber „ArthroseInfo“ nütz
liche Empfehlungen, die  jeder 
kennen sollte. Eine kos tenlose 
Musterausgabe des  „Arth rose 
Info“ kann ange fordert werden 
bei Deutsche ArthroseHilfe 
e.V., Postfach 11 05 51, 60040 
Frankfurt/Main (bitte  eine 0,70 
€Briefmarke für Rückpor to bei
fügen) oder per EMail unter 
service@arthrose.de (bitte mit An 
gabe der vollständigen Adresse).

Was tun bei

ARTHROSE?

Farbe macht 
gute Laune!!!

Wichtige Information

für unsere Leser und Interessenten.

LINUS WITTICH Medien KG - Europa-Allee 2, 54343 Föhren

Rundschau für die Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land .

Redaktions-Annahmeschluss 
Fr., 12.00 Uhr VG
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Anzeigen-Annahmeschluss
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do. von 7.00 bis 17.00 Uhr und Fr. von 7.00 bis 16.00 Uhr

Telefon-Verzeichnis: 06502 9147-
Anzeigenannahme  
Klein- und Familienanzeigen CMS-Web
Tel. -0  Fax -250 Tel. -227  Fax -228

Buchhaltung
Tel. -333  -334 -341 Fax -342  -337

Zustellung Lohnabrechnungen Zusteller
Tel. -335  -336  -713 Tel. -715

E-Mail-Verzeichnis
Anzeigenannahme
Klein- und Familienanzeigen CMS-Web
service@wittich-foehren.de cms@wittich.de

Buchhaltung Zustellung
rechnungsversand@ vertrieb@wittich-foehren.de
wittich-foehren.de 

Ihre Ansprechpartnerin für 
Geschäftsanzeigen u. Prospektwerbung

Pia Wünschel 
Gebietsverkaufsleiterin 
Tel 06343 939265 
pia.wuenschel@gmx.de  
 

Alle Infos zum Mitteilungsblatt Rundschau für das Glan- und 

Lautertal unter http://:epaper.wittich.de/184
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26.08.  zum 86. Geburtstag 26.08.1930
 Frau Eckel, Helene
 geb. Weber
 66578 Schiffweiler OT Heiligenwald, 
 Friedrich-Ebert-Straße 55
26.08.  zum 81. Geburtstag 26.08.1935
 Frau Krammes, Mechthild
 geb. Bermann
 66578 Schiffweiler OT Landsweiler-Reden, 

Hauptstraße 119
26.08.  zum 82. Geburtstag 26.08.1934
 Frau Noss, Gertrud
 geb. Gorges
 66578 Schiffweiler OT Heiligenwald, 
 St.-Barbara-Straße 8
26.08.  zum 87. Geburtstag 26.08.1929
 Frau Schepper, Reinhilt
 geb. Kloos
 66578 Schiffweiler, Mühlenstraße 98
27.08.  zum 84. Geburtstag 27.08.1932
 Herr Mohr, Alfred
 66578 Schiffweiler OT Landsweiler-Reden, 
 Goethestraße 32
28.08.  zum 88. Geburtstag 28.08.1928
 Frau Wolf, Ruth
 66578 Schiffweiler OT Landsweiler-Reden, 
 In der Hohl 3
28.08.  zum 82. Geburtstag 28.08.1934
 Herr Ziegler, Gerhard
 66578 Schiffweiler OT Heiligenwald, 
 Schulstraße 2

23.08.  zum 50. Hochzeitstag
 Herr Threm, Werner und Frau Marcella Threm 

geb. Strempel
 66578 Schiffweiler, Parkstraße 62

Bürgermeister Markus Fuchs und die Ortsvorsteher übermitteln 
die herzlichsten Glückwünsche.

Die Gemeinde Schiffweiler gratuliert

Der stellvertretende Ortsvorsteher Erwin Klein, Bürgermeister Mar-
kus Fuchs mit der Jubilarin Ruth Veith und ihrer Cousine

Ihren 90. Geburtstag feierte Ruth Feith am 11. August. Zu die-
sem besonderen Jubiläum gratulierten Bürgermeister Markus 
Fuchs und der stellvertretende Ortsvorsteher Erwin Klein sehr 
herzlich.

Aus unserer Gemeinde

Seniorenzentrum  
St. Elisabeth ctt Heiligenwald

Seniorinnen und Senioren besuchen die Sommeralm in 
Landsweiler Reden
Am Sonntag dem 31. Juli folgten wir wieder gerne der Ein-
ladung der SPD Gemeindeverband Schiffweiler. Um 10.00 Uhr 
wurden wir in unserer Einrichtung abgeholt, und fuhren unter 
dem Motto, der Berg ruft, bei schönem Wetter und in Feierlaune 
zum Frühschoppen zur Sommeralm.
Am Ziel angekommen, wurden wir schon von vielen freiwilligen 
Helfern erwartet, und persönlich vom Alm- Ebi begrüßt. Zum 
Mittagessen wurden Leberknödel und Sauerkraut serviert.
Bis zur Abfahrt gegen 14.00 Uhr nach Schiffweiler zu den Klein-
gärtnern, verbrachten wir die Zeit in geselliger Runde bei Musik 
und Gesang. In der schönen Gartenanlage des Kleingärtner Ver-
eins waren wir dann zum Kaffee eingeladen, eine Vielzahl von 
selbstgebackenem Kuchen und Torten machten uns die Auswahl 
schwer.
Gegen 16.30 Uhr machten wir uns wieder auf den Heimweg.
Die Bewohnerinnen/Bewohner, ihre Betreuer, sowie die Heim-
leitung Kadija Alt bedanken sich für diesen schönen außerge-
wöhnlichen Ausflug.
Ein herzliches Danke an den SPD Gemeindeverband Schiffweiler 
für die Planung, Umsetzung und Durchführung, außerdem der 
LEG, TKN und dem Roten Kreuz, Feinkost Jakob, den Almwir-
ten Tom Schwarz und Guido Geiger, dem Kleingärtnerverein und 
allen Helferinnen und Helfern.
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der Musikvereine, die dieses Treffen schon 35 Jahre durchführen. 
Beim diesjährigen Treffen sei zum ersten Mal ein Bürgermeister mit 
Gattin aus Schwalbach mitgereist. Er hatte beim letzten Treffen 2014 
im Saarland viele Musiker und auch die Ortsvorsteher der anderen 
Gemeinden kennen und schätzen gelernt. Auch sind die Ortsvorste-
herin aus Schw. Elm Frau Christel Albert und der Löschbezirksfüh-
rer Roland Schudell mit seiner Frau reisten mit. Neumeyer versprach 
auch 2018 nach Bremervörde Elm mitzukommen. Im Anschluss über-
reichte Johann Sauer aus unserem Elm, den beiden Vorsitzenden der 
befreundeten Vereine, 2 selbst gemalte Bilder der Saarschleife und 
dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Anschließend unterhielt die 
Band „Fachkraft“ und heizte kräftig zum Mittanzen ein.
Am Sonntagvormittag war Treffen am Freundschaftstein zu einem 
Umzug mit den drei Musikvereinen durch die Ortschaft Elm, und alle 
marschierten mit. Nach einer kleinen Runde durch das Dorf war Antre-
ten am Dorfgemeinschaftshaus.
Dort gab es den ganzen Tag „ Drei mal Elm und viel Musik“ bis in die 
Abendstunden . Nach den vielfältigen schönen Erlebnissen über die 
Pfingsttage verabschiedete man sich am Pfingstmontagmorgens von 
den Gastleuten und fuhren wieder zurück nach Hause. Wir freuen uns 
auf das nächste Treffen 2018 in Bremervörde Elm.

Jugendfeuerwehr
Am Samstag den 18.06.2016 machten sich 18 Jugendliche der 
Jugendfeuerwehr Schwalbach und Bous auf nach Saarlouis um die 

höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr zu erlangen. 
Die jugendlichen mussten mehrere Disziplinen absolvieren, diese 
meisterten sie mit großem Erfolg . Somit bestanden sie die Leistungs-
spange.

Kaum zurück in Schwalbach, wurden die Jugendlichen vom Beigeord-
neten Herrn Hans-Georg Abel in Vertretung für Herrn Bürgermeister 
Hans-Joachim Neumeyer für ihren Erfolg gratuliert.
Besonderen Dank geht an die Ausbilder Simon Wax, Joshua Dolata 
und Dirk Schwagmeier

wichtige rufnuMMern

Kontaktstelle der Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland
Michael Ney und Jenny Groh-Ney,  06834-567928
Mail: michaelney@me.com

Deutscher Kinderschutzbund e.V. 
Ortsverband Schwalbach
Ihre Ansprechpartnerin Renate Ruffing 1. Vorsitzende
 06831-52256 oder 0176-52250893
Sprechstunde im Rathaus jeden zweiten Freitag im Monat
Von 10-12 Uhr Zimmer 1.04

KONTAKTSTELLEN DER POLIZEI
Polizeiinspektion Bous,   Tel.: 06834-92 50
Für die Gemeindebezirke Schwalbach und Hülzweiler:
Polizei Schwalbach, Rathaus, Hauptstraße 92
Erreichbar von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr,
Tel.: 06834-571-294 und 571-295

Hilfe für Frauen in Not
Frauenhaus Saarlouis   Tel.: 06831-22 00

Arbeitsstelle für Integrationshilfen der Arbeiterwohlfahrt 
Beratung und Unterstützung bei der Integration behinderter Kinder im 
Elementarbereich, Vaubanstraße 21, Saarlouis,
 Tel.: 06831-121 721

Hilfe für misshandelte Frauen
Frauenhaus Saarbrücken 
der Arbeiterwohlfahrt   Tel.: 0681-99 18 00

Leiter der Stabsstelle 
zur Vermittlung in bergbaubedingten Konflikten
G. Hontheim, Dillinger Str. 67, Lebach, Tel.: 06881-928-128
Mail: stabsstelle-bergbau@wirtschaft.saarland.de

DONUM VITAE e.V.
Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatung
Großer Markt 21, 66740 Saarlouis,  Tel.: 06831-120028
 FAX: 06831-128760
Bürozeiten:  montags und mittwochs  von 9 Uhr bis 13 Uhr
 dienstags und donnerstags von 13 Uhr bis 17 Uhr
 Termin nach Vereinbarung.

fair leben Saar e.V.
Hilfe für Familien mit behinderten Kindern
Ihre Ansprechpartnerinnen: 
Silvia Johannes, Martinstr. 35, Schwalbach, Tel.: 06834-569383
Maria-Theresia Neu, Schwalbacher Str. 14 a, Saarwellingen, 
Tel.: 06838-84221

LEBENSHILFE KREISVEREINIGUNG SAARLOUIS e.V.
Familienentlastender Dienst (FED) Tel.: 06838-98 2 70

Hilfe für Schmerzpatienten
Informationen unter: Michael Schramm  Tel.: 06834-9604880
 oder 0176-20197512

Pflegestützpunkt im Landkreis Saarlouis
Choisy Ring 9, 66740 Saarlouis Tel.: 06831-12 06 30
Internet: www.psp-saar.net  Fax: 06831- 12 06 329
E-mail: saarlouis@psp-saar.net
Servicezeiten:  Montag bis Donnerstag: 9 Uhr bis 12 Uhr 
 und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr.
 Freitag: von 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr 
 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung.

Häusliche Pflege Privat GmbH
Ralf Langenfeld, Hauptstr. 179, 66773 Schwalbach
 Tel.: 06834-952193
www.pflegedienst-saar.de
mail: info@pflegedienst-saar.de

DRK Gästehaus für Wohnen in der Pflege sowie Kurzzeit- und 
Tagespflege
Talstr. 2, 66773 Schwalbach-Hülzweiler Tel.: 06831-95610
 Fax: 06831-956111
Gaestehaus.huelzweiler@drk-kliniken-saar.de

BeneVit Pflege im Saarland GmbH
Haus Bachtal Vollstanionäre Pflege
Sebastianstr. 16 b, 66773 Schwalbach-Elm 06834-401630
Frau Calisse und bachtal@benevit.nt
Im Internet unter www.benevit-pflege.de

Caritas Sozialstation Schwalbach
Pflegedienstleitung: Birgit Steffes, Bachtalstr. 153, 
66773 Schwalbach,  Tel.: 06834-5790944
info@sozialstation-schwalbach.de 24 Stunden Erreichbarkeit
Demenz Café „Rote Schule“ 06834-5790061

Fördervereine für ambulante Krankenpflege (Caritas Sozialsta-
tion Schwalbach-Elm) der kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz 
Schwalbach.
Für Informationen und Nachfragen stehen Ihnen die nachfolgenden 
Ansprechpartner in den einzelnen Pfarrbezirken zur Verfügung:
Pfarrbezirk Elm: 
Rudolf Herrmann,  06834-53079
Gisela Bastuck 06834-56106
Pfarrbezirk Schwalbach-Griesborn:
Hedwig Kreutzer,  06834-51616
Pfarrbezirk Hülzweiler:
Rudolf Rupp,  06831-58244
Helmut Strauß,  06831-54279
Pfarrbezirk Schwalbach:
Margret Pohl,  06834-52526
Herrmann Leidner,  06834-51181

P4 P6
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Zum Anderen die erwähnte Aktion „Gartenkinder“, welche das 
Verständnis für den Naturkreislauf wecken sollte. Es wurden ver-
schiedene Pflanzen gepflanzt, aufgezogen und natürlich auch 
geerntet und gegessen.
Nach einer Anfrage von Frau Ziermann besuchte Frau Hill, eine 
Vertreterin der SaarlandFrauen die Einrichtung und stellte die 
Anforderungen an die Kinder und das Team vor. Die Einrichtung 
beschloss, daran teilzunehmen, und schon ging es los. Eifrig 
begannen die Kinder und das Team mit der Arbeit. Es wurde 
Kresse gepflanzt, welche die Kinder zum gesunden Frühstück in 
den Quark taten, Feuerbohnen gezüchtet und in das Außenge-
lände gesetzt, und Zitronenmelisse gesät, aus welcher die Kin-
der ihren eigenen Tee kochten.
Das Highlight war jedoch ein besonderer Wunsch von den Kin-
dern: ein Hochbeet!

Das Hochbeet nimmt Gestalt an.

Sie suchten sich rote Steine aus und machten sich zusammen 
mit dem Hausmeister an die Arbeit. Die Kinder, das Team und 
Herr Gerber mauerten das Hochbeet und befüllten es anschlie-
ßend mit Grünschnitt, Kompost, Erde und Pflanzerde.

Viel Arbeit wurde von den Knirpsen geleistet.

Einige Kinder kamen sogar früher in die Kita, um helfen zu kön-
nen. Als das Hochbeet fertig war, konnte es bepflanzt werden. 
Dafür gingen die Kinder ins Dorf in ein Blumengeschäft und 
kauften Setzlinge. Es wurden unter anderem Kohlrabi, Weiß-
kraut, Rotkraut, Blumenkohl, Lauch und Salat in das Hochbeet 
gesetzt und gezüchtet.

Jetzt musste das Gemüse nur noch gedeihen...

Später kamen noch Erdbeeren, Tomaten und Kürbisse dazu. Nach 
einer langen Regenphase kam dann auch irgendwann die Sonne 
und nun hieß es die Pflanzen zu pflegen, damit diese auch schön 
wachsen. Die Kinder sind immer noch mit Eifer und Freude dabei 
und auch Frau Hill war von der Arbeit der Kinder begeistert.

Nachrichten aus den Schulen

Mühlbachschule Schiffweiler - 
Berichte zum Gartenprojekt der Klasse 7b (1) 

Das Gartenprojekt der Klasse 7b
Die Klasse 7b hatte am 18.05.16 hinter der Schule ein Hügel-
beet angelegt. 
Die Schülerinnen und Schüler brachten sehr viele Gartengeräte 
mit, sogar zwei Schubkarren wurden mitgebracht. Wir arbeite-
ten die ganzen 6 Stunden durch. Dies war der erste Baustein für 
einen Schulgarten.
Um 8.00 Uhr ging es los. Zuerst teilte Frau Hoffmann die Klasse 
in Gruppen ein. Eine Mädchen-Gruppe sammelte Holz und Stö-
cke in der Umgebung, eine andere wiederum Laub und Blätter.
Die Jungs gruben in der Zeit schon mal einen Graben für das 
Hügelbeet. In der 3.Stunde ging es zu Frau Franz. Von ihr beka-
men wir noch mehr Äste und Kompost. Frau Weißbrich, die ihren 
Garten nebenan hat, gab uns Grasschnitt und Komposterde, die 
wir für unser Beet gut gebrauchen konnten.
Zuerst luden die Jungs alles auf einen Schubkarren und dann auf 
den Hänger von Herrn Hoffmann, der unser Projekt unterstützte. 
Er fuhr dann alles an unser Hügelbeet.In der 5.Stunde türmten 
wir alles zu einem Hügel auf. Dann ging es rüber in unser Klas-
senzimmer, um die Pfanzen für das Hügelbeet zu holen, die wir 
schon vor Wochen in Eierkartons gezüchtet haben. Diese pflanz-
ten wir dann an verschiedene Stellen ins Hügelbeet. Nun dauert 
es noch eine Weile, bis wir Gemüse und Kräuter ernten können.
Kimberly Bethscheider, 7b
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Rainer Gebhardt
Bestattermeister

Sehr gut
in Preis und Leistung

von Ihnen bewertet
www.bestatter-test.de

Contwig  06332/996024
Zwangsversteigerung einer Eigentumswohnung

66482 Zweibrücken, Etzelweg 187

1/2 Miteigentumsanteil an Grundstück Flur, Nr. 268/1 
zu 569 m2, 2-Familien-Haus, Wohnung im OG, Wohn-
fläche ca. 105 m2, verteilt auf 4 Zimmer, Küche, Bad, 
Abstellraum, Flur, Balkon, zzgl. Lagerräume im Hof 

(72 m2) und Garage
Verkehrswert: € 120.000,00

Termin: Dienstag, 23. Mai 2017, 14.00 Uhr
beim Amtsgericht Zweibrücken, Herzogstraße 2.

Es gelten die gesetzlichen Versteigerungsbedingungen.
Der Zuschlag ist bereits bei Geboten

ab € 75.000,00 möglich.
Auskünfte von der Gläubigerbank unter

Telefon 06322/937-30763

Seit über 65 Jahren

Jeder 
kann sich 
etwas dazu 
verdienen!

Sie haben Laggerraum für Weine? (Keller, Garage)
Schreiben Sie mir: koppuwe@googlemail.com
Betreff: Ihre Verbandsgemeinde und Ihr Name

Wir suchen für gepflegten Seniorenhaushalt
in Contwig eine zuverlässige und

vertrauenswürdige Putz- und Bügelhilfe.
Einmal wöchentlich ca. zwei bis drei Stunden.

Bei Interesse bitte melden unter Tel.: 0 63 32 / 31 10

Beilagenhinweis

Wir bitten unsere Leser um beachtung!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Teilbeilage
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb.

Anzeige

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region
Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Stellen Anzeigenannahme 
0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft

Familienanzeigen 
 in Ihrem Mitteilungsblatt

Wenn Ihre...
Ihr Mitteilungsblatt hilft!

...Wohnung langsam zu klein wird.
Sie wollen umziehen?
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Individuell - aber nicht allein
in zeitgemäßen Senioren-
wohnanlagen

Die Gesellschaft altert - 
damit verändert sich auch 
die Art, wie die Menschen 
ihr Leben führen.

Die wachsende Zahl von 
Singlehaushalten bei-
spielsweise ist keines-
wegs ein Phänomen nur 
unter Jüngeren. Wenn 
der Partner stirbt, bleiben 
viele Senioren auf sich al-
lein gestellt. Vier von zehn 
Singlehaushalten etwa in 
Bayern werden laut dem 
Landesamt für Statis-
tik von über 60-Jährigen 
bewohnt. „Vereinsamung 
unter Senioren wird zu 
einem zunehmenden Pro-
blem. Gefragt sind Alter-
nativen wie speziell konzi-
pierte Wohnanlagen oder 
Wohngemeinschaften“, 
meint Fachjournalist Mar-
tin Blömer von RGZ24.de.

Der Schritt aus dem oft 
seit Jahrzehnten vertrau-
ten Umfeld fällt vielen 
nicht leicht. Groß ist der 
Wunsch, weiterhin indivi-
duell den Tag gestalten zu 
können, Privatsphäre zu 
haben und nicht in ein en-
ges Korsett an Verpflich-
tungen oder zum Beispiel 
festen Essenszeiten ge-
presst zu sein. „Men-
schen sind Sozialwesen 

und brauchen das Mitei-
nander. Entscheidend ist 
aber auch das richtige 
Verhältnis aus Gesellig-
keit und persönlichem 
Freiraum“, weiß Beate 
Wierhake von den Ro-
senhof Seniorenwohnan-
lagen. Sie empfiehlt, sich 
verschiedene Wohnkon-
zepte genau anzuschau-
en oder auch einmal zur 
Probe zu wohnen, bevor 
man sich endgültig ent-
scheidet.

Individualität fängt damit 
an, auch weiterhin die 
eigenen Einrichtungsge-
genstände um sich zu 
haben und nicht in einer 
anonym wirkenden Stan-
dardausstattung zu woh-
nen. 

Der private Rückzugs-
raum ist eingebettet in 
ein Haus voller Möglich-
keiten. Ob Sport, Kultur 
oder auch mal gemeinsa-
me Reisen: Die Angebote 
sind groß, basieren aber 
stets auf Freiwilligkeit. 
„Oft ist von Bewohnern zu 
hören: Hätte ich die Mög-
lichkeiten gekannt, wäre 
ich früher umgezogen 
und nicht erst mit über 
80“, sagt Beate Wierhake.
djd 54587sx

Foto: djd/Rosenhof
Seniorenwohnanlagen
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Tel. 0 63 33 - 9 93 18 83
Moschelmühle 7 · 67714 Waldfischbach-Burgalben

www.schreinerei-cieslik.de

Die Dienstleister aus Ihrer regionFachkompetenz im Landkreis Südwestpfalz

Für Hörgeräte ist es nie zu früh
„Wer Hörprobleme hat, 
sollte Hörgeräte nutzen. 
Dafür kann es nie zu früh 
sein.“
Dies betont Professor Dr. 
med. Dr. h. c. Roland Las-
zig, Direktor der Universi-
täts-Hals-Nasen-Ohren-
klinik Freiburg. Ansonsten 
besteht die Gefahr
dass man sich an das 
schlechte Hören ge-
wöhnt.
Geräusche, die man 
nicht mehr hört, ver-
gisst man sogar. „Wenn 
Sie Hörprobleme haben, 
dann kommt es zu einer 
Entwöhnung. Das Ge-
hirn passt sich an das 
schlechte Hören an und 
empfindet das als nor-
mal“, so Professor Las-
zig. Es gewöhnt sich dar-
an, bestimmte Geräusche 
nicht mehr zu hören.
Wenn diese dann Jahre 
später - dank Hörgeräten 
- wieder wahrgenommen 
werden können, muss 
man sich erneut an das 
neue Hören gewöhnen. 
Die neuen Hörgeräte, 
oder Hörsysteme, sind in-
zwischen sehr gut gewor-
den, wie Professor Laszig 
feststellt: „Dank offener 
Versorgung, digitaler Sig-
nalverarbeitung und Stör-
schallunterdrückung kön-
nen die Leute Geräusche 
hören, die sie eigentlich 
schon vergessen haben.“ 
Vieles - wie das Ticken 
einer Uhr - nehmen Nor-
malhörende unterschwel-
lig wahr und blenden es, 
weil es unwichtig ist, mit 
dem Gehirn aus. Solche 
Geräusche werden nun 
gehört und als störend 
empfunden.
„Dieses Ausblenden 
muss das Gehirn wieder 
lernen. Ein solcher Lern-
prozess ist mit zuneh-
mendem Alter schwieri-
ger. Deshalb sollte man 
Hörgeräte nutzen, sobald 
man die Verordnung hat. 

Je früher, desto besser.“
„Eine zu frühe Versorgung 
gibt es nicht“, so Profes-
sor Laszig. Denn an der 
Leistungsfähigkeit des 
Gehörs ändere sich durch 
Hörgeräte nichts. Die 
Ohren können dadurch 
also nicht unter- oder 
überfordert werden. „Ich 
kann nur das Defizit, das 
schlechte Hören ausglei-
chen. Der subjektive Sin-
neseindruck wird verbes-
sert, weil ich besser höre 
und verstehe. Aber das 
Gehör bleibt gleich.“
Das Gerücht, dass man 
Hörgeräte möglichst sel-
ten tragen sollte, weil die 
Ohren Ruhe brauchen, 
bezeichnet Professor 
Laszig als ausgesproche-
ne Fehlmeldung.
„Wenn einer eine Hörmin-
derung hat, dann sollte er 
die Hörgeräte so viel wie 
möglich tragen. Natürlich 
immer unter der Voraus-
setzung, dass die Gerä-
te richtig eingestellt sind 
und davon kann man bei 
unseren Hörgeräte-Akus-
tikern ausgehen.“
Natürlich solle das Ohr 
auch Ruhe haben. Man 
solle sich keinem ext-
remen Lärm aussetzen, 
nicht stundenlang Musik 
hören mit voller Dröh-
nung. Aber es gehe dabei 
nicht um absolute Ruhe, 
sondern um einen nor-
malen Umgebungslärm-
pegel. „Alles andere ist ja 
lebensfremd. Unsere Oh-
ren haben 24 Stunden am 
Tag geöffnet und es gibt 
hier und da Geräusche. 
Die sollen wir natürlich 
auch weiter hören. Das ist 
Bestandteil unseres Le-
bens“, so Professor Las-
zig. „Wer schlecht hört, 
soll seine Hörgeräte mög-
lichst oft tragen, damit er 
einen normalen Hörein-
druck bekommt.“
[Quelle: www.biha.de (Bundes-
innung der Hörgeräteakustiker 
KdöR)]
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Nicht nur in der Weih-
nachtszeit oder an Silvester 
gilt: Wer ausgiebig feiern 
will, sollte im Optimalfall ei-
nen autofreien Tag danach 
einplanen. Wer mit Restal-
kohol erwischt wird, riskiert 
seinen Führerschein. Und 
wie viel Promille am Mor-
gen danach noch im Blut 
unterwegs sind, wird oft 
unterschätzt. 
Wer nachhaltig sicher sein 
möchte, dass die feucht-
fröhliche Feier nicht zur ne-
gativen Erinnerung wird, 
sollte auch am Tag danach 
noch angemessen reagie-
ren. Und im Optimalfall 
einen autofreien Tag ein-
planen. Zwar wird der Alko-
hol im Blut in den Stunden 
nach dem Genuss konse-
quent abgebaut. Die Ga-
rantie, dass am nächsten 
Morgen nichts mehr davon 
übrig ist, hat man jedoch 
nicht immer. Die Grundre-
gel lautet: In jeder Stunde 
baut der menschliche Kör-
per 0,1 von den dort ange-
sammelten Promillewerten 
wieder ab. Doch genau-
so wie die Verträglichkeit 
hängt auch der Abbau von 
Faktoren wie Größe, Ge-

wicht, Tagesform oder Er-
nährung ab. 
Zudem reagiert jeder 
Mensch anders auf Alko-
hol. Er fühlt sich vielleicht 
schon perfekt ausgenüch-
tert und fit, obwohl dies 
nicht wirklich der Fall ist. 
Wer sich dann hinters Steu-
er setzt und erwischt wird, 
ist dran. Ist die gesetzli-
che Grenze von 0,5 Pro-
mille überschritten, liegt 
eine Ordnungswidrigkeit 
vor. Mehr als 1,1 Promil-
le gelten sogar als Straftat. 
Fahranfänger unter 21 Jah-
ren dürfen sich mit Alko-
hol im Blut überhaupt nicht 
hinter das Steuer setzen.
Zwar gibt es online einige 
Plattformen, um den Rest-
alkohol im Blut zu berech-
nen. Diese ersetzen jedoch 
keine gründliche Blutunter-
suchung und bergen im-
mer ein gewisses Risiko. 
Wer wirklich sicher sein 
will, lässt das Auto einfach 
stehen - zumal frische Luft 
zu schnuppern nach einer 
durchzechten Nacht so-
wieso gut tut.
djd 57128pn

Restalkohol im Blut -
Hände weg vom Steuer

Ein Tipp vom Profi:
Bevor die Winterreifen in die 
Sommerpause geschickt 
werden, sollten sie gründ-
lich gereinigt werden. Wer 
nach der Salzfracht des Win-
ters die abmontierten Reifen 
einfach beiseite stellt, lädt 
die aggressiven Substanzen 
dazu ein, ihre Attacke in aller 
Ruhe fortzusetzen. Wenn die 
Felgen dann Monate später 
neu montiert sind, reicht eine 
einfache Standardwäsche 
nicht aus, um sie wieder an-
sehnlich zu machen.
Schon im Verlauf von we-
nigen Wochen im Fahrbe-

trieb ist eine Felge mit einer 
Schmutzschicht überzogen. 
Diese hat je nach Jahreszeit 
eine unterschiedliche Zu-
sammensetzung. In den Mo-
naten der Einlagerung frisst 
sich dann die Schmutz-
schicht auf den Felgen rich-
tig in das Aluminium ein.
Ein halbes Jahr später sind 
die Felgen kaum noch sau-
ber zu bekommen. Und wer 
Pech hat, hat die Oberfläche 
seiner Felgen komplett rui-
niert. Eine Autowäsche vor 
dem Reifenwechsel ist daher 
eine kluge Investition. BTG
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Laut ADAC zählt der Se-
kundenschlaf hinter dem 
Steuer zu den größten Un-
fallursachen. Ist es ein-
mal zu spät, lässt er sich 
fast nicht mehr aufhal-
ten. Daher zählt es zu den 
wichtigsten Vorsichtsmaß-
nahmen, Anzeichen so früh 
wie möglich zu erkennen. 
Und zu handeln. 
Wer müde über den As-
phalt rollt, ist laut ADAC 
in seiner Fahrtüchtig-
keit genauso beeinträch-
tigt, wie jemand, der zu tief 
ins Glas geschaut hat. 17 
Stunden ohne Schlaf wir-
ken sich auf den Körper 
aus wie 0,5 Promille Alko-
hol im Blut. Das bedeu-
tet: Die Reaktionsfähigkeit 
sinkt, die Konzentration 
leidet, die Selbsteinschät-
zung wird verfälscht. Kein 
Wunder, dass eine Studie 
in Deutschland offenbarte, 
dass jeder vierte tödliche 
Verkehrsunfall von schla-
fenden Fahrern verursacht 
wurde. 
Die Crux: Hat die Müdig-
keit einmal zugeschlagen, 
kann man eigentlich nichts 
mehr tun. Weder Willens-
stärke noch Aufbegehren 
bringen den Körper wieder 
in Schwung. Ein natürlicher 
Mechanismus nimmt sei-
nen Lauf. Daher ist es im-
mens wichtig, so früh wie 

möglich zu erkennen, dass 
die Müdigkeit zu- und die 
Fahrtüchtigkeit abnimmt. 
So gehören brennende Au-
gen und schwere Augen-
lider zu den deutlichsten 
Anzeichen. Mit der Müdig-
keit verändert sich leicht 
die Wahrnehmung.
Plötzlich wirken die Straßen 
schmaler. Unbewusst wird 
der Blick starr auf die Fahr-
bahn gerichtet. Und plötz-
lich bemerkt man, dass 
man ein Verkehrsschild 
übersehen hat. In diesem 
Fall ist es wirklich Zeit, die 
nächste Stoppmöglichkeit 
zu nutzen. 

Doch nicht nur in den Au-
gen, auch in der Stimmung 
macht sich die Müdigkeit 
breit. Plötzlich reagiert man 
aggressiver, ungeduldiger. 
Oder man friert, obwohl 
sich die Temperatur eigent-
lich nicht verändert hat. Oft 
senkt oder erhöht der Fah-
rer in solchen Situationen 
auch die Geschwindigkeit, 
ohne dass er es wirklich 
merkt. Daher ist auch ein 
Beifahrer ein guter Indi-
kator. Warnt er den Fah-
rer oder macht ihn darauf 
aufmerksam, dass er mü-
de wirke, sollte dies nicht 
ignoriert werden.
djd 57126pn

Sekundenschlaf: tödliche Gefahr 
aus dem Nichts
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Schickes Parkett
fürs gute Gewissen
Parkett gehört zu den be-
gehrtesten Bodenbelägen. 
Seine lebendige Ausstrah-
lung ist mit allen Sinnen 
spürbar und tut einfach nur 
gut. Bei der Holzart belegt 
Eiche aktuell Platz eins auf 
der Beliebtheitsskala. Und 
was ist das Geheimnis der 
Königin unter den Holzbö-
den? Ob als klare, großzü-
gige Landhausdiele oder in 
verspielten, kleinteiligeren 
Mustern — sie macht immer 
eine gute Figur. Durch die oft 
deutlich sichtbaren Jahres-
ringe zeigt Eiche ihr Alter 
und viel Charakter. Mit ihrer 
gleichmäßigen Maserung 
strahlt sie meist Ruhe aus. 
Je nach Sortierung kann sie 
aber auch lebhaft wirken. 
Die Farbskala reicht je nach 
Wuchsgebiet von dunkle-
rem Braun über Honiggelb 
bis zu helleren Tönen.

Eiche ist nicht nur schick, 
sondern bietet auch hand-
feste Vorteile. So lässt sie 
sich zum Beispiel sehr un-
terschiedlich bearbeiten. 
Handgehobelte, gebürstete 
oder sägeraue Oberflächen 
sind besonders angesagt. 
Beim Finish haben Bauher-
ren freie Wahl und die natür-
liche Farbpalette lässt sich 
durch technische Verfahren 
erweitern. Kalken oder das 
Einwirken von Lauge hellen 
das Holz auf. Eine thermi-
sche Behandlung führt zum 
dunklen Tropenlook. Farb-

öle oder -beizen ermögli-
chen Farbtöne von Weiß, 
Grau und viele andere. Ex-
trem begehrt sind die dunk-
len Töne, die durch Räu-
chern entstehen.

Wie alle heimischen Hölzer 
stammt Eiche größtenteils 
aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft. Für gefällte Bäume 
werden stets neue nachge-
pflanzt.

Um ganz sicher zu gehen, 
kann man auf die Ökolabels 
„PEFC“ und „FSC“ ach-
ten. Parkett spielt alle sei-
ne Vorteile dann aus, wenn 
es vom Profi auf den Un-
tergrund vollflächig geklebt 
verlegt wird. Dann sind die 
Elemente fest fixiert. Die Fu-
genbildung wird minimiert 
und die Lebensdauer deut-
lich erhöht.

Dadurch wird eine optima-
le Nachhaltigkeit erzielt. 
Zudem gelingen das Ab-
schleifen und Neuversie-
geln durch die feste Boden-
haftung ganz einfach und 
gleichmäßig.

Zur Verklebung nutzen Pro-
fis Klebstoffe mit EMICODE 
EC1-Siegel, welche umwelt-
freundlich und umweltscho-
nend sind. Im Ergebnis hat 
man ein Leben lang einen 
schönen Boden, der sich 
unbeschwert bei vorbildli-
chem Raumklima genießen 
lässt.

Foto: pik – Parkett im Klebeverbund
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Am Dreiherrenstein 23 · 66989 Petersberg

www.beerdigungsinstitut-raquet.de
info@beerdigungsinstitut-raquet.de

Rund um die Uhr 

erreichbar -

auch an Sonn- und 

Feiertagen

Die Dienstleister aus Ihrer regionFachkompetenz im Landkreis Südwestpfalz

Zauberglöckchen für 
Balkon und Terrasse
Pflegeleichte Blütenpracht von Mai bis Oktober

(djd/pt). Eine grüne Oase 
ist keine Frage der Größe, 
denn blühende Ampel- und 
Topfpflanzen verwandeln 
Balkon oder Terrasse im 
Handumdrehen in ein klei-
nes Paradies, das, schön 
möbliert, in der warmen 
Jahreszeit zum zweiten 
Wohnzimmer avanciert. 
Doch auch Gartenbesitzer 
setzen immer häufiger auf 
Sommerblüher in Kübeln, 
um gepflasterte Bereiche 
zu verschönern oder Ra-
senflächen zu beleben.

Robust und blühstark
„Zauberglöckchen“ etwa 
sind äußerst robuste 
und blühstarke einjähri-
ge Pflanzen, mit denen 
man in Kübeln, Balkon-
kästen oder Ampeln ein 
zauberhaftes Blütenmeer 
erschaffen kann. Werden 
sie dagegen in den Garten 
gepflanzt, bildet sich ein 
breiter Bodendecker, der 
den Hobbygärtner von Mai 
bis in den Oktober hinein 
mit immer neuen Blüten 
verwöhnt. Calibrachoa, 
so der botanische Name, 
werden auch Minipetunien 
oder Million Bells genannt 

und lieben die Sonne. Da-
her bieten ihnen Standor-
te nach Süden, Südosten 
oder Südwesten optimale 
Bedingungen. Im Gegen-
satz zu den großblütigen 
Petunien nimmt das halb-
aufrecht wachsende Zau-
berglöckchen auch Wind 
und Sommergewitter nicht 
übel. Bei Regen ziehen die 
Pflanzen einfach den Kopf 
ein, indem sie die Blüten 
ein wenig einklappen und 
nach unten hängen lassen. 
Damit ist Calibrachoa auch 
für etwas rauere Standorte 
und nicht überdachte Bal-
kone geeignet.

Exotische Farbenvielfalt
Die unzähligen, eng ne-
beneinander wachsenden 
Glockenblüten der Mini-
petunien erfreuen den Be-
sitzer mit einer exotischen 
Farbenvielfalt. So werden 
zum Beispiel die bekann-
ten Aloha Calibrachoa aus 
dem Red Fox Sortiment 
nicht nur mit klassisch 
einfarbigen Blüten in 
leuchtendem Weiß, Gelb, 
Blau oder Rot angeboten.
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NACHHILFEINSTITUT

Einzelnachhilfe  
zu Hause

Haus- und Hofservice Groß
Hörmann Garagentor, isoliert, mit Antrieb,

Montage, komplett 1.300,- €
Tel.: 0 63 31 / 23 90 880

Angebot: 4 Ster friScheS Buchen-
scheitholz, 1-A-Qualität, ca. 33 cm lang, 

260,- €, frei Haus. fa.-Telefon: 0 63 74 / 9 15 98 35
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• Fensterbau • Rollladen • Sonnenschutz 
• Garagentore/-antriebe • Schnellservice

Thomas Zipp
Luitpoldstraße 9a, 66892 Bruchmühlbach-Miesau

Tel.: 0176 / 20284307 oder 06372 / 7705

Urlaub im Schwarzwald
Waldachtal - Lützenhardt im Nordschwarzwald
bei Freudenstadt. Anerkannter Luftkurort.
schöne Ferienwohnung 
in Ortsrandlage, 2 Zimmer, Küche, Bad, ca. 65 m2, 
mit SAT-TV und Sitzplatz im Freien. Ca. 2 Minuten 
Fußweg zum Supermarkt und zum Omnibusbahnhof. 
Geeignet für 3 Erw. od. 2 Erw./2 Kinder. Haustiere 
auf Anfrage möglich.
Preis ab 1 Woche Mietdauer: EUR 32,- pro Tag.

Kontakt: Familie Denner, Willi-König-Str. 30,
72178 Waldachtal-OT Lützenhardt,
Tel.: 0 74 43 / 89 57, Mobil: 0152 / 166 75 546
www.fewo-denner.de

Noch freie Termine vom 06.08. bis 

27.08., vom 18.09. bis 01.10. 

und vom 15.10. bis 31.10.

Urlaub im Rotweinparadies ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
ab 45,– € pro Tag. Tel. 0160 1714841

E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de

Spielsucht?
Nein Danke!

Hilfe zur Selbsthilfe
von Betroffenen für Betroffene.

spielsucht-soforthilfe.de
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Ihre 
Stimme 

entscheidet!

Unsere Stimme hat sie schon!

Für Sie als 
Landrätin

Unsere Stimme hat sie schon!Unsere Stimme hat sie schon!

GANSTER
GANSTER
GANSTER

7. Mai Landratswahl


